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VERFAHRENSINFORMATIONEN
Teilnahmewettbewerb (Korrektur 2) 

30.07.2025 

Verfahren: 003-25-EK2 - Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten
Leistungen im Namen und für Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu
vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer 003-25-EK2 

Maßnahme

Auftragsbezeichnung Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Auftragsbeschreibung Durchführung der arbeitsmedizinischen Betreuung der rnv. 

VERFAHREN

Auftraggeber Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Weitere Auftraggeber

Auftraggebertyp

Liefer-/Ausführungsort 68165  Mannheim

Leistungsart Dienstleistung 

Vergabeart Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (EU)  (Sektorenverordnung) 

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Nein 

Art der losweisen Vergabe

Höchstzahl der Lose pro
Angebot

Zuschlagskriterium Wirtschaftlichstes Angebot
Berechnungsmethode: Freie Verhältniswahl Preis/Leistung
Gewichtung: 50%: 50% 

Klassifizierungen Code Bezeichnung

85140000-2 Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen

85141000-9 Dienstleistungen von medizinischem Personal

85147000-1 Betriebliche Gesundheitsfürsorge

ANGEBOTE

Mehrere Hauptangebote
zugelassen

Mehrere Hauptangebote sind zulässig 

Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen 

Nachlass Ja 

Skonto zugelassen Nein 

Skonto Zahlungsziel   Tag(e)

Verwendung elektronischer
Mittel

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen 

URL für elektronische Angebote http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off 

Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB 

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Rahmenvertrag 

Verfahrensinformationen - 1/2
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http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off


TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene
Vorinformation

Nein 

Besondere Dringlichkeit Nein 

BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung 17.07.2025 

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist

Frist Bieterfragen 08.08.2025 12:00 

Eröffnungstermin 

Bindefrist

Versand Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER

Beginn 01.03.2026 

Ende 28.02.2030 

Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME
Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
    http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen
Sie anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN
Bieterfragen müssen bis spätestens 08.08.2025 12:00 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.
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Verfahrensbrief 

Korrektur 1 
1  Übersicht 

1.1 Ziel Verfahrensbrief 
 
Mit diesem Verfahrensbrief möchte der Auftraggeber den Ablauf des Verfahrens über die 
Ausschreibung der arbeitsmedizinischen Betreuung der rnv beschreiben. 
 
Korrekturen der Vergabeunterlagen: 
Änderungen in den Vergabeunterlagen werden zur vorherigen Veröffentlichung farblich 
kenntlich gemacht. 
 
Geändert wurden folgende Unterlagen: 
- Vertragsbedingungen – Anpassung auf Seite 2 der Vertragsbedingungen 
 

1.2 Vergabegegenstand / losweise Vergabe 
 

1.2.1 Vergabegegenstand 
Vergabegegenstand ist ein Vertrag über die arbeitsmedizinische Betreuung 
der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. 
 

1.2.2 Vertragslaufzeit 
Die Vertragslaufzeit beginnt zum 01.03.2026 und endet am 28.02.2030. 
Für die Auftraggeberinnen besteht darüber hinaus zweimal die Möglichkeit 
einer Verlängerung um jeweils 2 Jahre. Sollten die Auftraggeberin diese 
Verlängerungsoption ausüben wollen, erklärt sie dies jeweils ein halbes Jahr 
vor Ablauf der Vertragslaufzeit in schriftlicher Form. 
 

1.2.3 Verifizierende Testbegehung 
Die Auftraggeberin behält sich vor nach Prüfung der eingegangenen finalen 
Angebote eine verifizierende Testbegehung mit dem Bestbieter 
durchzuführen. 
Die Testbegehung findet im Beisein des Auftraggebers und des geplanten, 
eingesetzten Personals (zuständige/r Betriebsarzt/Betriebsärztin) des 
Bestbieters statt. Es wird eine reguläre Arbeitsschutz-Begehung der 
Betriebsstätte vorgenommen. 
Werden die Vorgaben der Vergabeunterlagen und der vom Bieter in seinem 
Konzept gemachten Angaben nicht im Rahmen der Teststellung erfüllt, hat 
das zur Folge, dass ein Angebot wegen Nichterfüllung von Muss-Kriterien 
ausgeschlossen wird. 
 
 

1.3 Verfahrensablauf  
 offenes Verfahren 
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 nicht offenes Verfahren 
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb  
 Wettbewerblicher Dialog 
 öffentliche Ausschreibung 

 
 

1.4 Zeitplan 
Der vorläufige Terminplan für das weitere Vergabeverfahren sieht wie folgt aus: 
 

Termin Verfahrensschritt 

08.08.2025 – 12.00 Uhr Frist für Bewerberfragen 

18.08.2025 – 11.00 Uhr Frist zur Einreichung von Teilnahmeanträgen 

09.09.2025 Voraussichtliche Versendung der 
Angebotsaufforderungen 

29.09.2025 – 11.00 Uhr Voraussichtliche Angebotsfrist 

KW 43 / 2025 Voraussichtliche Bietergespräche 

01.03.2026 Leistungsbeginn 

 
 
Der Auftraggeber behält sich Terminänderungen ausdrücklich vor. Der Zeitplan ist nur 
indikativ. 
 
 

1.5 Anwendbares Recht  

Das Vergabeverfahren wird als Verhandlungsverfahren mit vorherigem 
Teilnahmewettbewerb] nach der Sektorenverordnung (SektVO) und dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)], durchgeführt. 

 

2 Verfahrensbedingungen  
 

2.1 Auftraggeber 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
Möhlstraße 27 
68165 Mannheim 
 

2.2 Kommunikation im Vergabeverfahren 

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt über die Vergabeplattform Deutsche 
eVergabe (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off). Jeder 
Bewerber/Bieter ist verpflichtet, sich über die Vergabeplattform Deutsche eVergabe 
(https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off) regelmäßig und 
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selbstständig über zur Verfügung gestellte, geänderte oder zusätzliche Dokumente und 
Beantwortungen von Bewerber-/Bieterfragen zu informieren. 

Teilnahmeanträge und Angebote sind ausschließlich in Textform mithilfe elektronischer Mittel 
nach § 126 b BGB über die Vergabeplattform der rnv unter Deutsche eVergabe 
(https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off) einzureichen. 

Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Teilnahmeanträgen und Angeboten ausschließlich 
über die dafür vorgesehenen Funktionen auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine 
Übermittlung mittels Bieternachricht führt zum Ausschluss. 

Änderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzulässig und können 
zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren führen. Etwaige Änderungen an den 
Eintragungen des Bewerbers/Bieters müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein. 

 

2.4 Vertraulichkeit 

2.4.1 Verwendung der Vergabeunterlagen 

Die Vergabeunterlagen dürfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erfüllung des evtl. 
folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Jede Verwendung 
für andere Zwecke, jede Veröffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe an Dritte ist 
ohne die ausdrückliche Zustimmung der rnv untersagt. 

 

2.4.2 Verschwiegenheit 

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - über die ihm dabei bekannt 
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der 
Sache befassten Mitarbeiter zu verpflichten. 

 

2.5 Eignungsnachweise 

 2.5.1. Hinweispflicht der Bewerber und Fragefrist 

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen 
Unklarheiten, Widersprüche oder verstoßen diese nach Auffassung des Bewerbers gegen 
geltendes Recht, so hat der Bewerber die rnv unverzüglich schriftlich darauf hinzuweisen.  

Fragen zu der Bekanntmachung und den übersandten Unterlagen sind unverzüglich, 
spätestens aber bis zum 

08.08.2025 – 12.00 Uhr 

über die Vergabeplattform Deutsche eVergabe  
(https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off) zu stellen. 

Die Beantwortung von Fragen der Bewerber und sonstige verfahrensrelevante Informationen 
erfolgen grundsätzlich über die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off). 
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Die Bewerber sind aufgefordert, keine Informationen bei anderen Vertretern der rnv, deren 
Mitarbeitern oder Mitarbeitern von Drittfirmen oder Beratern einzuholen. Ein Verstoß gegen 
dieses Gebot kann zum Ausschluss des Bewerbers führen. 

2.5.2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer 
unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden grundsätzlich vom Verfahren 
ausgeschlossen. 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte 
darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit 
Unternehmen verbunden ist. 

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewährleisten. Der 
Auftraggeber weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur 
Verletzung des Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss führen können. 

Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach 
§ 1 GWB zu verbotenen Einschränkungen oder Verfälschungen des Wettbewerbs führen kann. 

 

 2.5.3 Form und Frist Einreichung Teilnahmeanträge 

Die Teilnahmeanträge sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe 
elektronischer Mittel nach § 126 b BGB über die Vergabeplattform der rnv unter Deutsche 
eVergabe (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off) bis zum  

18.08.2025 – 11.00 Uhr 

einzureichen. 

Verspätet eingegangene Teilnahmeanträge werden nicht berücksichtigt. Das Recht zur 
Nachforderung bei unvollständigen Teilnahmeanträgen bleibt davon unberührt. 

 2.5.4 Bewerber- / Bietergemeinschaften (Änderungen in der Zusammensetzung) 

Im Falle der Bewerbung durch eine Bewerbergemeinschaft muss jedes 
Bewerbergemeinschaftsmitglied eine unterschriebene Bewerbergemeinschaftserklärung mit 
dem Teilnahmeantrag einreichen. 

Eine Veränderung der Zusammensetzung der Bewerber-/Bietergemeinschaft ist grundsätzlich 
unzulässig. 

Bewerbergemeinschaften werden gebeten, ihr Angebot über einen eigenen Account der 
Bewerbergemeinschaft auf der Vergabeplattform einzureichen. 

 

 2.5.5 Unterauftragnehmer/Eignungsleihe 

Sofern der Bewerber zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen 
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er 
den Namen dieses anderen Unternehmens benennen und angeben, wofür er die Kapazitäten 
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des anderen Unternehmens in Anspruch nehmen will. Entsprechende Nachweise sind für das 
andere Unternehmen in dem Umfang vorzulegen, wie sie für den Bewerber vorzulegen wären.  

Außerdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklärung dieses 
Unternehmens nachweisen, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur 
Verfügung gestellt werden (Formblatt B.IX.1). 

Im Rahmen der Eignungsprüfung wird der Auftraggeber prüfen, ob das Unternehmen, dessen 
Kapazitäten der Bewerber für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen 
will, die entsprechenden Kriterien erfüllt und ob Ausschlussgründe, insbesondere zwingende 
Ausschlussgründe nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB, 
vorliegen. Hierfür muss der Bewerber durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausfüllen 
lassen und mit dem Teilnahmeantrag einreichen. Sofern ein zwingender Ausschlussgrund nach 
§ 123 GWB bei dem vom Bewerber benannten Unternehmen vorliegt oder das Unternehmen 
das entsprechende Eignungskriterium, für das es benannt wurde, nicht erfüllt, wird der 
Auftraggeber dem Bewerber gemäß § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das Unternehmen zu 
ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt, wird der 
Auftraggeber nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob der Bewerber das 
Unternehmen ersetzen muss. Für die Aufforderung zur Ersetzung eines benannten 
Unternehmens wird die rnv den Bewerbern eine Frist setzen.  

Im Übrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem 
späteren Zeitpunkt grundsätzlich unzulässig.  

Nachunternehmer, die der Bewerber für die Auftragsausführung einsetzen will, deren 
Kapazitäten er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, müssen in 
diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.  

 

 2.5.6 Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge  

Die Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge erfolgt nach den einschlägigen Vorschriften  
der Sektorenverordnung (SektVO) und des GWB]. Der Prüfung und Wertung der 
Teilnahmeanträge wird folgendes System zugrunde gelegt: 

Der Auftraggeber wird die fristgerecht eingegangenen Teilnahmeanträge auf Vollständigkeit 
und Fehlerlosigkeit prüfen. Soweit sich daraus ergibt, dass Teilnahmeanträge unvollständig 
oder fehlerhaft sind, kann der Auftraggeber den Bewerber im Rahmen des rechtlich Zulässigen 
nach pflichtgemäßem Ermessen unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Angaben, Erklärungen 
und Nachweise innerhalb einer für alle Bewerber einheitlichen Nachfrist nachzureichen, zu 
vervollständigen oder zu korrigieren. Dieses Recht zur Nachforderung begründet indes keine 
Verantwortung des Auftraggebers für die Vollständigkeit der Teilnahmeanträge. 
Haftungsansprüche aus einer fahrlässig versäumten Nachforderung von Unterlagen sind 
ausgeschlossen. Jeder Bewerber bleibt für den Nachweis seiner Eignung und die 
Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit seines Teilnahmeantrages allein verantwortlich. 

2.5.7 Anfordern zusätzlicher Unterlagen 

Der Auftraggeber behält sich vor, von den Bewerbern zusätzliche Unterlagen zur Aufklärung, 
Verifizierung und Validierung der mit den Teilnahmeanträgen eingereichten Angaben, 
Erklärungen und Nachweisen anzufordern.   
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2.5.8 Prüfung auf Vorliegen von Ausschlussgründen  

Darauf erfolgt eine Prüfung der Teilnahmeanträge auf Vorliegen von Ausschlussgründen. Ein 
zwingender Ausschluss des Bewerbers erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach 
§ 123 GWB. Davon kann gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, § 126 
GWB geregelten Voraussetzungen abgesehen werden.  

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach 
§ 124 GWB, nach § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG), nach § 19 Mindestlohngesetz (MiLoG) und nach § 21 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon kann nach pflichtgemäßem 
Ermessen und gegebenenfalls unter den in §§ 125 und 126 GWB geregelten Voraussetzungen 
abgesehen werden.  

 

2.5.9 Prüfung Erlaubnis zur Berufsausübung und Leistungsfähigkeit  

Darauf folgt die Prüfung der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, der 
wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit und der technischen und beruflichen 
Leistungsfähigkeit des Bewerbers gemessen an der zu vergebenden Leistung anhand der vom 
Bewerber eingereichten Angaben, Erklärungen und Nachweise.  

Der Bieter muss je nach Rechtsvorschrift des Staates, in dem er niedergelassen ist, die 
Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister dieses Staates durch einen entsprechenden 
Nachweis nachweisen. 

Sofern der Bewerber nach den Rechtsvorschriften seines Niederlassungsmitgliedsstaates nicht 
zur Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister verpflichtet ist, hat er dies in seinem 
Teilnahmeantrag anzugeben. 

Ferner muss der Bewerber wirtschaftlich und finanziell leistungsfähig sein. Die wirtschaftliche 
und finanzielle Leistungsfähigkeit ist als gewährleistet anzusehen, wenn nach der 
Einschätzung des Auftraggebers anzunehmen ist, dass der Bewerber über die erforderlichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten verfügt, um seine laufenden finanziellen 
Verpflichtungen unter Einschluss derjenigen aus dem hiesigen Auftrag zu erfüllen. Eine 
entsprechende Eigenerklärung hat der Bewerber auf der Vergabeplattform abzugeben. 

Zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit hat der Bewerber auf 
der Vergabeplattform Angaben zu den Unternehmensumsätzen insgesamt sowie zu den 
Umsätzen zu den aus dem mit dem ausgeschriebenen Auftrag vergleichbaren Tätigkeiten der 
letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (2022-2024) zu machen. 

Schließlich muss der Bewerber zur Sicherung etwaiger Ersatzansprüche aus dem Auftrag 
spätestens unverzüglich nach Zuschlagserteilung über eine Berufs- bzw. 
Betriebshaftpflichtversicherung verfügen, die über die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht 
erhalten bleiben muss. 

Die Deckungssumme dieser Versicherung muss mindestens betragen: 

• 10 Mio. Euro pauschal für Personenschäden pro Jahr 
• 5 Mio. Euro pauschal für Sach-  oder Vermögensschäden pro Jahr. 
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Die Versicherung muss eine unbegrenzte Nachhaftungspflicht aufweisen. Diese gilt auch für 
den Todesfall des Versicherungsnehmers sowie die Liquidation/Insolvenz des Auftragnehmers. 

 

 

2.5.10 Auswahl und Anzahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber  

Sollten danach mehr als 4 Bewerber oder Bewerbergemeinschaften geeignet sein, wird der 
Auftraggeber die geeigneten Bewerber/Bewerbergemeinschaften hinsichtlich des Grades ihrer 
Eignung bewerten. Für diese vergleichende Wertung sind  die von dem Bewerber genannten 
Angaben zur jeweiligen in den Referenzen benannten Vertragslaufzeit maßgeblich. Gewertet 
wird jeweils die Referenz des Bewerbers, mit der längsten Vertragslaufzeit. Die Bewerber, 
deren Referenz die längste Vertragslaufzeit aufweisen und damit die höchste Punktzahl gemäß 
der untenstehenden Skala erhalten, werden zum weiteren Verfahren zugelassen.  

Die rnv behält sich zudem vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen, Erfahrungen mit dem 
Bewerber bei der Bewertung zu berücksichtigen. 

Der Auftraggeber fordert mindestens drei, maximal vier Bewerber zur Angebotsabgabe auf. 
Sollten weniger als drei Bewerber nach der Eignungsprüfung geeignet sein, so kann der 
Auftraggeber auch weniger als drei Bewerber zur Angebotsabgabe auffordern.  

Die Auswahl der Bewerber erfolgt in diesem Fall auf der Grundlage der Rangfolge, die sich aus 
der differenzierenden Wertung gemäß den o.g. Regelungen ergibt. 

Sollte Gleichstand bestehen, so entscheidet das Los. 
 

Es wird folgende Skala für die Bewertung herangezogen: 

Inhalt Punkte 
Vertragslaufzeit der Referenz bis zu einem Jahr (Laufzeit bis 12 Monate) 1 

Vertragslaufzeit der Referenz ab 1 Jahren bis zu 2 Jahre (Laufzeit 12 bis 
24 Monate) 

2 

Vertragslaufzeit der Referenz ab 2 Jahren bis zu 3 Jahre (Laufzeit 24 bis 
36 Monate) 

3 

Vertragslaufzeit der Referenz ab 3 Jahren bis zu 4 Jahre (Laufzeit ab 36 
bis 48 Monate) 

4 

Vertragslaufzeit der Referenz ab 4 Jahren (Laufzeit ab 48 Monate) 5 

 

 2.5.11 Kosten für die Teilnahme am Verfahren 

Für die Erstellung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem 
Verfahren werden die Kosten nicht erstattet und Entschädigungen nicht gewährt. 

 

3 Angebote 
 
Die Zuschlagskriterien zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden wie folgt 
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angewendet: 
 

Gewichtung Zuschlagskriterium 
50 % Preis 

50 % Konzept 

 
Der Auftraggeber behält sich vor, die Zuschlagskriterien im Verlaufe des Verfahrens im Rahmen 
des rechtlich zulässigen näher zu konkretisieren. 
 

4 Rügepflicht und Nachprüfung 

 4.1 Zulässigkeit Nachprüfungsantrag 

Die Zulässigkeit von Nachprüfungsanträgen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3 
GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit 

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einrei-
chen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer 
Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt 
unberührt, 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über 
dem Auftraggeber gerügt werden, 

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. 

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. 

 

 4.2 Vergabekammer 

Der Bewerber kann sich zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße an die, in der 
Auftragsbekanntmachung genannte, Stelle wenden. 

Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe 
Durlacher Allee 3 
76137 Karlsruhe 
 
Tel: 0721 / 926-873 0 
Fax: 0721 / 926-398 5 
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de  
Internet: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref15/ 
 

 4.3 Rechtsgrundlagen 
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Für die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB: 
 
§ 134 Informations- und Wartepflicht  

(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bewerber, deren Angebote nicht berücksichtigt 
werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen 
werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots 
und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu 
informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung 
ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bewerber ergangen ist.  
 

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach 
der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs 
beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. Die Informationspflicht 
entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischer Aufträge können öffentliche Auftraggeber beschließen, 
bestimmte Informationen über die Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den Gesetzesvollzug 
behindert, dem öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder 
Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte geschäftliche Interessen von 
Unternehmen schädigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen 
könnte. 

§ 135 Unwirksamkeit 

(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche 
Auftraggeber 

1. gegen § 134 verstoßen hat oder 
2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund 
Gesetzes gestattet ist,  

und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. 

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der 
betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den 
Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss 
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. 
 

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 
 

1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zulässig ist, 
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2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den 
Vertrag abzuschließen, und 

3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, 
gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, 
abgeschlossen wurde. 

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten 
des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die 
Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu 
vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den 
Zuschlag erhalten soll, umfassen. 

§ 160 Einleitung, Antrag 

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 
 

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag 
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 
durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, 
dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein 
Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. 

 
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 

 
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften 

vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder 
zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.  

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

 4.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen 

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachprüfungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die 
auch die abgegebenen Teilnahmeanträge und Angebote enthalten, an die Vergabekammer 
weiterzuleiten. Gemäß § 165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umständen An-
spruch auf Akteneinsicht und können sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Auszüge oder 
Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, 
soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von 
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Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist. Es ist daher im Interesse des 
Bewerbers oder Bieters, bereits mit der Abgabe des Teilnahmeantrags oder Angebotes eine 
entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die Fabrikations-, Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse enthalten. 
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Bewertungsstufen - Mehreignung

Maßnahme: Arbeitsmedizinische Betreuung
Vergabenummer: 003-25-EK2

Referenzen Bewertung des Vertragszeitraums

Bewertungsstufe Inhalt Punkte
Stufe 1: Vertragslaufzeit der Referenz bis zu einem Jahr 

(Laufzeit bis 12 Monate)
1

Stufe 2: Vertragslaufzeit der Referenz ab 1 Jahren bis zu 
2 Jahre (Laufzeit 12 bis 24 Monate)

2

Stufe 3: Vertragslaufzeit der Referenz ab 2 Jahren bis zu 
3 Jahre (Laufzeit 24 bis 36 Monate)

3

Stufe 4: Vertragslaufzeit der Referenz ab 3 Jahren bis zu 
4 Jahre (Laufzeit ab 36 bis 48 Monate)

4

Stufe 5: Vertragslaufzeit der Referenz ab 4 Jahren 
(Laufzeit ab 48 Monate)

5

Zur Feststellung der Mehreignung wird die Referenz mit der längsten Vertragslaufzeit für 
arbeitsmedizinische Betreuung eines Nahverkehrsunternehmens je Bieter herangezogen.

Bei Punktgleichstand zwischen den Bietern erfolgt die Auswahl per Los.
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Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber: 

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von 

Mitarbeitern Ihres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren 

an uns übermitteln (insbesondere Teilnahmeanträge und Angebote). Im Hinblick auf die 

insoweit von Ihnen an uns übersandten Informationen zu Mitarbeitern Ihres Unternehmens 

delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemäß den Artt. 13 und 14 DSGVO 

gegenüber den betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses 

Hinweisblatt vor der Übermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschäftigten aus-

zuhändigen.  

1. Einleitung 

 

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zu [Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-

Neckar-Verkehr GmbH] bei der rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und der MV Mannheimer 

Verkehr GmbH durchgeführt von der rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH („rnv“, „wir“ und „uns“) 

einzureichenden Dokumente enthalten personenbezogene Daten, die für die Kommunikation 

und für die Entscheidungsfindung im Vergabeverfahren erforderlich sind. Der Schutz dieser 

Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten sie daher mit größtmöglicher Sorgfalt und in Einklang mit 

den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Nachfolgend informieren wir Sie gemäß den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Europäischen 

Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden 

Ansprüche und Rechte als Betroffener. 

 

2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich  

 wenden? 

 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: 

 

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH  

Möhlstraße 27 

68165 Mannheim 

Tel.: 0621-465-0 

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  

 

CTM-COM GmbH 

Herr Mentges 

Marienburgstraße 27 

64297 Darmstadt 

Tel.: 06154-57605 111 

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de 

 

 

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 
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Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von Ihnen 

oder Ihrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeanträgen oder 

Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. Regelmäßig handelt es sich 

dabei um:  

 

▪ dienstliche Kontaktdaten von Ihnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-

bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-

Mail-Adresse, 

▪ Angaben zu Ihrem beruflichen Werdegang und Ihrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-

läufe, Berufsabschlüsse und persönliche Berufserfahrungen.  

 

Darüber hinaus verarbeiten wir – soweit für das Vergabeverfahren erforderlich – personenbezogene 

Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-

ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulässigerweise erheben dürfen oder die uns 

von anderen Behörden des Bundes und der Länder oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) 

berechtigt übermittelt werden.  

 

Wir erheben darüber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhe-

bungen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeanträgen, Angeboten, Fragen, welche z.B. über Web-

formulare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns übermittelt werden, Daten aus der Erfül-

lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B. 

über Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren). 

 

4. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher  

 Rechtsgrundlage? 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-

schutzgrundverordnung („DSGVO“) und – soweit anwendbar – des Bundesdatenschutzgesetzes 

(„BDSG“) sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.  

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmäßigen Durchfüh-

rung und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur: 

  

▪ Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-

grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhältnis-

mäßigkeit, der Gleichbehandlung 

▪ Prüfung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-

ren 

▪ Prüfung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teil-

nahmeanträgen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberecht-

liche Ausschlussgründe 

▪ Dokumentation des Vergabeverfahrens 

▪ Führung einer sachdienlichen Kommunikation während des Vergabeverfahrens. 

 

 

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Durchführung der für uns ver-

pflichtenden Eignungsprüfung (insbesondere Angaben zur Befähigung und gegebenenfalls 

Erlaubnis zur Berufsausübung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit) und 

für die Prüfung zwingender Ausschlussgründe wegen eines Verstoßes gegen bestimmte Straf-
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vorschriften erfolgt, ist diese gemäß Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c), Absatz 3 DSGVO in Verbin-

dung mit den §§ 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen („GWB“) zur 

Erfüllung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulässig. 

 

Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rah-

men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns 

die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten 

Interessen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-

ner Daten erforderlich machen, überwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-

nungsgemäßen Durchführung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden 

gesetzlichen Vorgaben.  

 

 

5. Wer bekommt Ihre Daten? 

 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet.  Ihre per-

sonenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich und zulässig – weitergegeben an:  

 

▪ Bundesamt für Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskünften gem. 

§ 150a GewO 

▪ zuständige Stellen für vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister, 

Transparenzregister) 

▪ zuständige Stellen zur Einholung von Auskünften betreffend das Vorliegen von verga-

berechtlichen Ausschlussgründen  

▪ Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen  

▪ Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung etwaiger bewachungsrechtlicher 

Voraussetzungen 

▪ mit der Beratung oder Unterstützung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-

nieurbüros, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)  

▪ Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information über die Vergabeentscheidung 

▪ Instanzen für die Nachprüfung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien 

▪ Rechnungsprüfungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen. 

 

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden Ihre Daten an diese weitergege-

ben. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28 

DSGVO) mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erfüllungsgehilfen) und ent-

sprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin für den Schutz Ihrer personenbezo-

genen Daten verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in fol-

genden Bereichen 

 

▪ Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen 

▪ ggf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen. 

 

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

 

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchführung des 

Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 

Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbe-
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wahrungsfristen gemäß § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rah-

menvertrages, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer 

Unterschwellenvergabe gemäß § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zu-

schlags).  

 

Darüber hinaus können für uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. Gemäß 

diesen Vorschriften kann eine Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten für einen Zeitraum 

von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.  

 

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch Ihr Unternehmen oder durch uns noch An-

sprüche bestehen oder geltend gemacht werden, werden Ihre personenbezogenen Daten jedoch erst 

dann gelöscht, wenn diese Ansprüche abschließend geklärt sind, spätestens jedoch mit Ablauf der 

gesetzlichen Verjährungsfrist. Gemäß den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) können 

diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre 

beträgt. 

 

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich ist, löschen wir diese. 

 

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 

 

Eine Datenübermittlung in Drittländer (Staaten außerhalb der europäischen Union und des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht 

statt.  

 

8. Welche Rechte haben Sie? 

 

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenüber folgende Rech-

te: 

 

a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 

Gemäß Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, 

ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie 

ein Recht auf detaillierte Auskunft über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die 

Auskunftserteilung kann in begründeten Einzelfällen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit. 

b) DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Fälle abgelehnt werden.  

 

b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

 

Sie können von uns die unverzügliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-

fen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 

Erklärung – zu verlangen. 

 

c. Recht auf Löschung oder „Recht auf Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO) 

 

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Löschung 
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Ihrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genann-

ten Fällen eingeschränkt. 

 

d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschrän-

kung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit 

über die Richtigkeit Ihrer Daten besteht, Sie eine Löschung der Daten ablehnen oder Sie Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten 

Interessen überwiegen. 

  

e.  Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

 

Soweit eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf Ihrer 

freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemäß Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, können Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten 

Voraussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestell-

ten personenbezogenen Daten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 

verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 

 
f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

 

Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbesondere in dem 

EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen 

Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen 

die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstößt.  

 

Die Anschrift der für die rnv zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 
 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Königstraße 10a 

70173 Stuttgart 

Tel: 0711 61 55 41–0 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 

Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen möglicherweise zu-

stehen, bleiben hiervon unberührt.  

 

9. Besteht für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

 

Im Rahmen des Vergabeverfahrens müssen diejenigen Ihrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die für die Durchführung und Verwaltung eines rechtmäßigen Vergabeverfah-
rens und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als öffentli-
chem Auftraggeber erforderlich sind.  
 
Ohne diese Daten wird die rechtmäßige Durchführung und Verwaltung des Vergabeverfahrens 
gefährdet.  
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10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall? 

 

Zur Durchführung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsätzlich keine vollauto-

matisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in 

Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren. 

 

Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 

 

Sie haben zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO 

(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch gemäß Art. 21 

Abs. 1 DSGVO einzulegen. Dies gilt auch für ein etwa auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sin-

ne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO. 

 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Der Widerspruch ist formfrei möglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten. 

 

*** 
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[Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH] 
[003-25-EK2] 

1 

Teilnahmeantrag 

B E W E R B U N G S B O G E N 

TEILNAHMEANTRAG 
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren nach § 15 SektVO 

Die folgenden Angaben zur Bewerbung erfolgen als: 

 Einzelbewerber 

 Bewerbergemeinschaft  für das federführende Mitglied der Bewerbergemeinschaft 

 für ein weiteres Mitglied der Bewerbergemeinschaft 

Name und Anschrift des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft 

Ich / wir bewerbe(n) mich / uns hiermit um die Teilnahme am Verhandlungsverfahren zur Vergabe der 
ausgeschriebenen Leistungen. Die geforderten Erklärungen wurden von mir / uns abgegeben und an 
entsprechender Stelle rechtsverbindlich erklärt. Die erforderlichen Nachweise liegen vollständig bei. 

1 Die Bewerber haben zwingend diesen Bewerbungsbogen für die Erstellung Ihres Teilnahmeantrags zu 
verwenden. Teilnahmeanträge, die nicht unter Verwendung des Bewerbungsbogens abgegeben werden, werden 
von dem Verfahren ausgeschlossen. 

2 Bei Bewerbergemeinschaften ist für jedes Mitglied ein Bewerbungsbogen inklusive aller entsprechenden 
Nachweise und Erklärungen einzureichen. Die Erklärungen zur wirtschaftlichen und finanziellen sowie 
technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit werden kumulativ betrachtet. Davon ausgenommen ist der 
Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherungsdeckung. Dieser ist für jedes Mitglied einer 
Bewerbergemeinschaft zu führen. 

Dies gilt auch für Nachunternehmer, wenn sich der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft zum Nachweis 
seiner bzw. ihrer Eignung des Nachunternehmers bedient (Eignungsleihe). Die Angaben von Nachunternehmer 
werden in diesem Fall nur berücksichtigt, wenn der jeweilige Nachauftragnehmer mit dem Teilnahmeantrag eine 
entsprechende Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer abgibt. Die Vorgaben für Nachunternehmer gelten in 
gleichem Maße wie für verbundene Unternehmen. 
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[Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH] 
[003-25-EK2] 

2 

Teilnahmeantrag 

1. Anlagenverzeichnis / Einzureichende Unterlagen

B.I.1. - Bewerbergemeinschaftserklärung Nur im Falle einer 
Bewerbergemeinschaft 

B.II.1. - Allgemeine Angaben zum Unternehmen Bei Bewerbergemeinschaft durch 
alle Mitglieder auszufüllen 

B.IV.1 – Eigenerklärung Ausschlussgründe Nur im Falle einer 
Bewerbergemeinschaft oder 
Eignungsleihe durch alle Mitglieder 
auszufüllen* 

B.IX.1 – Verpflichtungserklärung qualifizierten
NU

Nur im Falle einer Eignungsleihe 

Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung 
in Höhe von mind. 10 Mio. Euro für 
Personenschäden und 5 Mio. Euro für oder 
schriftliche Erklärung seiner Versicherung, dass 
eine entsprechende Versicherung im 
Auftragsfalle abgeschlossen wird. 
Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 
3 Monate) 

Im Falle einer 
Bewerbergemeinschaft für alle 
Mitglieder einzureichen 

Eigenerklärung zu EU-Russlandsanktionen Im Falle einer 
Bewerbergemeinschaft für alle 
Mitglieder einzureichen 

Eigenerklärungen zu 
Arbeitsnehmerentsendegesetz und Mindestlohn 

Im Falle einer 
Bewerbergemeinschaft für alle 
Mitglieder einzureichen 

Diverse Angaben direkt auf der 
Vergabeplattform unter „Eignungskriterien“ 
Anlagen zu Erklärungen als 
Betriebsarztes/Betriebsärztin eingesetzten 
Personals und dessen Stellvertretung 
(Tabellarischer Lebenslauf, 
Approbationsurkunde, ggf. Nachweise zu Fort-
/Weiterbildung/Zusatzqualifizierungen) 

Für Betriebsarztes/Betriebsärztin 
und dessen Stellvertretung. 

*Der Bewerber, welcher den Teilnahmeantrag über die Vergabeplattform abgibt, hat die Angaben auf der
Plattform direkt einzutragen.

Hier gemäß § 126b BGB eintragen: 

 _____________________________________________ 

(Name des Ausstellers dieser Erklärung) für (Firmenname und Rechtsform) 
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Formular Allgemeine Angaben Bewerbergemeinschaft 

Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer 
Bewerbergemeinschaft 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bewerbergemeinschaft

Name des 
geschäftsführenden 
Unternehmens
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und 
beim Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

003-25-EK2
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Formular Allgemeine Angaben Bewerbergemeinschaft 

Name des 
Bewerbergemeinschaftsmitglieds 
[1]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und beim 
Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

003-25-EK2

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Formular Allgemeine Angaben Bewerbergemeinschaft 

Name des 
Bewerbergemeinschaftsmitglieds 
[2]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und beim 
Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

003-25-EK2

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Formular Allgemeine Angaben Bewerbergemeinschaft 

Name des 
Bewerbergemeinschaftsmitglieds 
[3]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und beim 
Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

003-25-EK2

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Formular Allgemeine Angaben Bewerbergemeinschaft 

erklären, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bewerbergemeinschaft und im Falle der 
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschließen. 

Wir erklären weiterhin, dass 

• das oben bezeichnete geschäftsführende Unternehmen die Bewerbergemeinschaft gegenüber
dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schließt die Abgabe von Erklärungen im
Vergabeverfahren ein – dazu gehören auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfähigkeit;

• alle Mitglieder im Auftragsfalle für die Erfüllung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;

• das oben bezeichnete geschäftsführende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschränkter
Wirkung Zahlungen anzunehmen.

003-25-EK2

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Formular Allgemeine Angaben Bewerbergemeinschaft 

Erklärung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschränkenden Abrede i. S. d. § 1 GWB 

[Aufforderung  Abgabe einer Erklärung über die Gründe für die Bildung einer 

Bewerbergemeinschaft] 

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft] 

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

003-25-EK2

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Formular Allgemeine Angaben Bewerbergemeinschaft 

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

Unterschrift:  

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

003-25-EK2

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Formular Allgemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbewerber)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbewerber 

Name des Bewerbers
Rechtsform 

Anschrift 
Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und 
beim Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Hier gemäß § 126b BGB eintragen: 

_____________________________________________ 
(Firmenname und Rechtsform) 

003-25-EK2
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Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder

Eignungsleihe auszufüllen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsfällen ausgefüllt werden: 
Im Falle einer Bewerbergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der 
Bewerbergemeinschaft ausgefüllt werden. 
 Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitäten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der 
Eignung des Bewerber (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen 
qualifizierten Nachunternehmer ausgefüllt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu 
vervielfältigen. 

Name der Bewerbergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers 

1. Erklärung gemäß § 123 Abs. 1 GWB

Entweder: 
 Erklärung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/ des 
Mitglieds der Bewerbergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt wurde oder gegen 
das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter
Vermögenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

003-25-EK2

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

- den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften 
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen 
zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt 
hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fünf Jahre ab dem Tag  der 
rechtskräftigen Verurteilung vergangen sind 

oder 

 Erklärung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund 
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, 
wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder das 
Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

2. Erklärung gemäß § 123 Abs. 4 GWB

Enweder 
Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet: 

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den öffentlichen Auftraggeber 
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.  

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fünf 
Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung vergangen sind 

oder 
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 Erklärung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es 
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur 
Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 

oder falls diese Erklärungen nicht abgeben werden können: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem 
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre oder 
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

3. Erklärung gemäß § 124 Abs. 1 GWB

Enweder 
Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet: 

- Das Unternehmen hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen,

- das Unternehmen ist zahlungsunfähig, über das Vermögen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden, die
Eröffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tätigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung
der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei
der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere,
weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,

33



Seite 4 von 5 

Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge geführt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in
unzulässiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder das
Unternehmen hat fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu übermitteln.

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei 
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind 

oder 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem 
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemäßer 
Ermessensausübung, insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen 
gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

4. Erklärung gemäß § 124 Abs. 2 GWB
Zu § 21 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 
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Zu § 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

Zu § 19 MiLoG (Mindestlohngesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

Erklärung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschäftsführenden Personen in 
Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen 
oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben. 

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bewerbergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen) 

Unterschrift:

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

35



Seite 1 von 2 

Formular B.IX.1 Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer 

Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer 

Hinweis: Sofern der Bewerber zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen 
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den 
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben, 
wofür er die Kapazitäten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will. 

Außerdem muss der Bewerber durch 
Vorlage einer Verpflichtungserklärung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass 
ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. 
Nachunternehmer, die der Bewerber für die Auftragsausführung einsetzen will, deren Kapazitäten 
er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, müssen in diesem 
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden. 

Ergänzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblätter 
B.IV.1. und B.VIII.1. auszufüllen.

Sofern der Bewerber mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt 
entsprechend zu vervielfältigen. 

Name des qualifizierten Nachunternehmers 

Rechtsform 

Anschrift 

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister 
des Landes, in welchem der Nachunternehmer 
ansässig ist 

 Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem 
Teilnahmeantrag beigefügt. 

 Keine Eintragung. 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage im 
Korruptionsregister und im 
Gewerbezentralregister: 

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des 
gesetzlichen Vertreters, bei 
Personengesellschaften der 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Telefon 

Telefax 

E-Mail

Ansprechpartner 

Angabe, wofür die Kapazitäten dieses anderen 
Unternehmens in Anspruch genommen 
werden 

[ggf. erforderliche Zulässigkeitsnachweise] 

003-25-EK2

Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Verpflichtungserklärung des anderen Unternehmens 

Wir verpflichten uns, dem Bewerber / der Bewerbergemeinschaft 

_______________________________________________________________________________ 
im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, für deren Nachweis wir vom Bewerber zum Nachweis 
seiner Eignung benannt wurden, zur Verfügung zu stellen. 

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 
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Muster Stand 19.04.2023 

Merkblatt für die Abgabe der Verpflichtungserklärung 
zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen 

nach den Vorgaben 
des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-

Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 
 
Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen 
Erklärung unterstützen. 
 

Allgemeines 
 
Das LTMG verpflichtet öffentliche Auftraggeber, öffentliche Aufträge über Bau- und 
Dienstleistungen ab einem geschätzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsver-
ordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach 
maßgebliche tarifliche Regelung für die Beschäftigten günstiger ist. 
 
Die Schätzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung 
(VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung 
ohne Umsatzsteuer einschließlich etwaiger Prämien oder sonstiger Zahlungen an 
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsver-
längerungen zu berücksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in 
der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung 
zu entziehen. 
 

Informationen zum LTMG 
 
Beim Regierungspräsidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die über 
das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschlägigen 
und repräsentativen Tarifverträgen zur Verfügung stellt (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internet-
seite der Servicestelle gelangen Sie auch über den QuickLink (Der schnelle Klick) 
„Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster für die 
Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen bekannt. Außerdem fungiert die Service-
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stelle als Geschäftsstelle des Beirats für die Feststellung der repräsentativen Tarif-
verträge im Verkehrsbereich.  
 

Zur Verpflichtungserklärung im Einzelnen: 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den 
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des AEntG gebunden ist; 

 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage 
des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwen-
dung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen 
Rechtsverordnung entspricht. 

 
In § 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass öffentliche Aufträge über Bau- und Dienst-
leistungen, die vom AEntG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben 
werden dürfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschäftigten mindestens das auf 
der Grundlage des AEntG für allgemeinverbindlich erklärte Entgelt zu zahlen. Das 
AEntG gilt derzeit für folgende Wirtschaftsbereiche: 
 
 Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektro-

handwerk, einschließlich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen 
außerhalb des Betriebssitzes, 

 Gebäudereinigung, 
 Briefdienstleistungen, 
 Sicherheitsdienstleistungen, 
 Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken, 
 Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft, 
 Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst, 
 Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch 

Sozialgesetzbuch, 
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 Pflegedienstleistungen 
 Schlachten und Fleischverarbeitung. 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen überwiegend in einer dieser Bran-
chen tätig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschäftigten im jeweiligen Kalender-
jahr - bezogen auf die Gesamtarbeitszeit - zeitlich überwiegend die jeweiligen bran-
chentypischen Tätigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten 
hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausführung der Tätigkeit notwen-
dig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.  
 
Möglich ist auch, dass im Rahmen eines öffentlichen Auftrags nur ein Teil der Be-
schäftigten des Unternehmens dem AEntG unterfällt. In diesem Fall muss sich das 
Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschäftigten verpflichten, bei der Ausfüh-
rung der Leistung mindestens das nach § 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt 
(brutto) pro Stunde zu zahlen. 
 
Die Tarifverträge, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, las-
sen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen: 
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-
mindestlohn-lohnuntergrenze.html.  
  
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-

reich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene bei der Ausfüh-
rung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Ba-
den-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentati-
ven mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen 
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Auf-
wendungen für die Altersversorgung, entspricht;  

 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-

reich des freigestellten Verkehrs gemäß § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der 
Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwen-
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dungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den stra-
ßengebundenen Personenverkehr umfasst wird; 

 
 dass mein/unser Unternehmen während der Ausführung der Leistung eintretende 

tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachvollzieht. 
 
Öffentlichen Personenverkehrsdienste sind gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 Dienstleistungsaufträge im straßengebundenen öffentlichen Personen-
verkehr mit Bussen und Straßenbahnen, sonstige Dienstleistungsaufträge im schie-
nengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Be-
reichen. Dies umfasst sämtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbe-
förderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind 
auch Auftragsvergaben über die nicht als öffentliche Personenverkehre geltenden Ver-
kehrsaufträge im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehören insbesondere der 
freigestellte Schülerverkehr sowie der Transport von körperlich, geistig oder seelisch 
behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen. 
 
Sind im öffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifverträge einschlägig, müssen 
Auftragnehmer ihren Beschäftigten zur Erfüllung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt 
mindestens das in einem der einschlägigen und als repräsentativ festgestellten Tarif-
verträge vorgesehene Entgelt zahlen. 
 
Die Feststellung der repräsentativen Tarifverträge erfolgt durch das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tätigen Sozialpartnern 
paritätisch besetzten Beirats. 
 
Die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge werden vom Auftraggeber in der 
Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrags benannt. 
Das Verzeichnis der repräsentativen Tarifverträge für öffentliche Aufträge über Ver-
kehrsdienstleistungen nach § 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur 
Durchführung des § 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Ge-
meinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht. Zugleich stellt 
die beim Regierungspräsidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis 
und die darin enthaltenen Tarifverträge im Internet zur Verfügung (https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx). 
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch über den QuickLink (Der 
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schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 
(https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).  
 
Grundsätzlich gilt das LTMG auch für den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei 
öffentlichen Aufträgen über Verkehrsdienstleistungen für den freigestellten Verkehr 
Tariftreue nach den einschlägigen und repräsentativen Tarifverträgen einzuhalten ist 
oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hängt von der jeweils ausgeschriebenen 
Leistung ab. Es gelten die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den 
straßengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwen-
dungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird. 
 
Bei Ausschreibungen über die Beförderung von bis zu neun Personen einschließlich 
des Fahrzeugführers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des 
§ 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) betrieben. Im Hinblick auf  
Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf der Straße, die  
die Beförderungen der mit Personenkraftwagen i.S.d. § 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durch-
geführten freigestellten Verkehre erfassen, gelten die Regelungen der WBO-
Tarifwerke, soweit der jeweilige Sachverhalt von deren Geltungsbereich erfasst wird 
und sofern die Vergabe nach dem 1. Januar 2022 eingeleitet wurde. Ansonsten gilt 
für die betreffenden Verkehre zum jetzigen Zeitpunkt nur das derzeit geltende verga-
bespezifische Mindestentgelt. 
 
Bei Ausschreibungen über die Beförderung von mehr als neun Personen einschließ-
lich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs. 
4 Nr. 2 PBefG betrieben. Diese Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich der 
WBO-Tarifwerke. 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht  
oder 

 dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig 
ist und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigen 
ausgeführt wird. 

 
Diese Erklärung ist abzugeben, wenn 
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 Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschäftigten weni-
ger als das aktuell gültige Mindestentgelt bezahlen, 

 tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Be-
schäftigten weniger als das aktuell gültige Mindestentgelt bezahlen, 

 es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden. 
 
Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, müssen sich Unternehmen nach § 4 
LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschäftig-
ten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlasse-
nen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht für die Leistungserbringung 
durch Auszubildende. 
 
Die zweite Variante trägt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13 
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschließlich im 
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgeführt wird. 
 
                                                                                                                                                                                                                    
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass ich mir/wir uns  

 
 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-

leihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso 
abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann 
dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);  
oder 
 von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-

cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Aus-
land mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese 
Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); 
 

§ 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem öffentlichen Auftraggeber Tarif-
treue- und Mindestentgelterklärungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches 
gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausführung 
des Auftrags Arbeitskräfte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundsätz-
lich auch für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom be-
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auftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung 
zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen kann verzichtet werden, 
wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens 
weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) beträgt. Hierfür gilt die erste Varian-
te. 
 
Die zweite Variante trägt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13 
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschließlich im 
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgeführt wird. 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachun-

ternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 
LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und 
den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern ausführen. 

 
Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklä-
rungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) be-
trägt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl dafür sorgen, dass Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzah-
lung einhalten. 
 
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  
 
• dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen, 

 
In § 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen über die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur 
Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt. 
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• dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 
Die öffentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzuführen. Sie haben 
die Möglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch an-
lass- oder stichprobenbezogene Prüfungen aufgrund der von den Unternehmen vor-
zulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen 
entsprechende vollständige und prüffähige Unterlagen bereitzuhalten. 
 
• dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 
für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 
§ 8 LTMG regelt die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem Auftragnehmer bei Ver-
stößen.  
 
Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Verstößen gegen die §§ 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen für ihre Ver-
wirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe beträgt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistun-
gen beträgt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstoß. 
Die Obergrenze bei mehreren Verstößen beträgt innerhalb eines Auftrags fünf Pro-
zent. 
 
• dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung, 
 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauf-

tragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabe-
verfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 
ausgeschlossen werden kann/können, 

 
Der öffentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihun-
ternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstößen gegen ihre Ver-
pflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben 
ausschließen. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen 
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im pflichtgemäßen Ermessen des öffentlichen Auftraggebers und haben sich an den 
Umständen des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende Maßnahmen der Unter-
nehmen (z. B. arbeitsrechtliche Maßnahmen) werden angemessen berücksichtigt. 
 
 dass der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündi-

gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen ha-
be/haben. 

 
Der öffentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kündigen, wenn dies 
vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem öffentlichen Auftrag-
geber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 8 Abs. 2 
LTMG). 
 
 dass der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung 
informiert. 

 
Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AEntG für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung 
bei entsprechenden Verstößen zu informieren. 
 

 
Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter 
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder über 
den Quick-Link (Der schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).  
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Muster Stand 01.02.2021 

 

Verpflichtungserklärung 

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden 

 

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-

ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Würt-

temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 

Ich erkläre/Wir erklären,  

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 

jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-

schließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den 

Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-

men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist; 

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die 

nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas-

sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung 

findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens 

den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 

Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht. 

 

 dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder 

beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden 

Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und 

Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese 

dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege; 

 

 sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-

pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 

die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-

derzeit nachzuweisen, 
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 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-

stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 

 dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 

für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 

 dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-

nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns be-

auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-

beverfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 

Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 

ausgeschlossen werden kann/können, 

 der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung 

aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-

traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen 

habe/haben, 

 der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwal-

tung informiert. 

 

 

___________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift, Firmenstempel 

Sofern die Verpflichtungserklärung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel übermittelt wird: 
 
_________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Name der erklärenden Person (in Druckbuchstaben)  
 
__________________________________________ 
Unterschrift (Faksimile oder Scan)  
 
Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrie-
ben“ ergänzt werden.  
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Muster Stand 01.02.2021 

Verpflichtungserklärung  

zum Mindestentgelt  

 

(sofern der öffentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um 

Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 

Schiene handelt) 

 

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-

ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Würt-

temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 

Ich erkläre/Wir erklären,  

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei 

der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den 

Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 

Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht 

oder 

 mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist 

und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten 

ausgeführt wird. 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

 dass ich mir/wir uns  

 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten 

Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne 

ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und 

Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und 

diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);  

oder 

 von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-

cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Aus-

land mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und 

diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

 dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nach-

unternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 

4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind 

49



 2

und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern ausführen. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 

die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-

derzeit nachzuweisen, 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-

stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 

für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-

nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-

auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-

beverfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 

Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 

ausgeschlossen werden kann/können, 

 der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung 

aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-

traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen 

habe/haben. 
 

___________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift, Firmenstempel 

Sofern die Verpflichtungserklärung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel übermittelt wird: 
 
_________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Name der erklärenden Person (in Druckbuchstaben)  
 
__________________________________________ 
Unterschrift (Faksimile oder Scan)  
 
Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrie-
ben“ ergänzt werden. 
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Muster Stand 02.11.2020 

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche 

Aufträge in Baden-Württemberg 
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 
 
1. Mindestentgelte 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

 
(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen 
Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewäh-
ren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine 
nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden; 
 
(2) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein 
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für 
diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffä-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den 
tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für 
die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen; 
 
(3) für Leistungen,  
 
• deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-

tenden Fassung unterfallen,  
• die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-

reich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßenge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden, 

• die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,  
 
seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
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des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG 
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen 
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, einen 
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemäß §§ 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag 
wird ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgeführt; 
 
(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen 
Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung 
anzuwenden. 

 
2. Nachunternehmen 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, 
 
(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die 
Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, 
 
(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklärung oder Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auf-
traggeber auf Verlangen vorzulegen,  
 
(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, 
dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 

 
3.  Kontrolle 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen 
über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-
träge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen, 
 
(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, 
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen 
einräumen zu lassen, 
 
(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vor-
gaben der §§ 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf 
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung 
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen. 

 
4. Sanktionen 
 

(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei 
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert beträgt. Bei mehreren Ver-
stößen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages 
ist die Vertragsstrafe der Höhe nach insgesamt auf fünf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein 
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte 
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch 
nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann 
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen. 
 
(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG 
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den 
durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.  
 
(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. 
 
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie der 
von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die 
Verpflichtungen des LTMG 
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 kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren 
Auftragsvergaben ausschließen, 

 informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. 

54



Leistungsbeschreibung 

Arbeitsmedizinische Betreuung 

 [003-25-EK2] 

 

1 / 6  

Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung 
Arbeitsmedizinische Betreuung der rnv 

 

 

Leistungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Betreuung: 

Zu erbringen sind erforderliche Leistungen eines Betriebsarztes, wie sie sich für die 
genannten Mitarbeitergruppen aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit“ ergeben, sowie alle erforderlichen Aufgaben nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz und unseren Betriebsvereinbarungen.  
Die Betriebsärztin/der Betriebsarzt hat im Rahmen der betriebsspezifischen Betreuung 

insbesondere die nachfolgend aufgelisteten betriebsspezifischen arbeitsmedizinischen 

Vorsorgeuntersuchungen gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 

(ArbMedVV), sowie die im Weiteren genannten betriebsspezifischen Tauglichkeits- und 

Eignungsuntersuchungen gemäß der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO), bzw. der 

Verordnung über den Bau und den Betrieb von Straßenbahnen (BOStrab), bzw. den 

Richtlinien des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV) durchzuführen.  

Daneben hat der betriebsärztliche Dienst die Eignungsuntersuchung nach § 48 der 

Fahrerlaubnisverordnung (FeV) für die rnv durchzuführen. Diese Eignungsuntersuchungen 

beinhalten auch die Überprüfung der Anforderungen an das Sehvermögen durch 

entsprechende Sehtestungen. 

Insbesondere (jedoch nicht abschließend) sind dies: 

− Untersuchung Lärm (ehem. G 20) 

− Untersuchung “Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten” (ehem. G 25)  

− Untersuchung Atemschutzgeräte (ehem. G 26) 

− Untersuchung Bildschirmarbeit (ehem. G37) 

− Untersuchung Schweißrauche (ehem. G 39)  

− Untersuchung Absturzgefahr (ehem. G 41) 

− Tauglichkeitsuntersuchung gemäß § 48 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

(EBO) bzw. § 10 der Verordnung über den Bau und den Betrieb von Straßenbahnen 

(BOStrab) bzw. entsprechende Richtlinien des Verbandes Deutscher 

Verkehrsunternehmer (VDV)  

− Tauglichkeitsuntersuchung nach § 48 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 

Die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen umfassen Pflicht-, Angebots- und 

Wunschuntersuchungen. 

Des Weiteren sind die nachfolgenden Aufgaben zu erbringen, welche ebenfalls mit dem 
Angebotspreis abgegolten sind: 

− Untersuchungen im Rahmen der Einstellung neuer Mitbareiterinnen und Mitarbeiter 

sowie der Auszubildenden 

− Fertigung von ärztlichen Gutachten 

− Beratungen bei der Wiedereingliederung von Beschäftigten 
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− Beratungen und Untersuchungen in Zusammenhang mit Erkrankungen, die die 

Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen 

− Betreuung nach Psychotrauma 

− Krisenintervention/ Notfallbetreuung, 

− Mitwirkung am betrieblichen Eingliederungsmanagement entsprechend § 84 Absatz 

2 SGB IX,  

− medizinisch psychologische Untersuchungen, 

− Alkohol- und Drogentests sowie Drogenberatung,  

− Präventionsangebote 

− Impfleistungen 

− Führung und Archivierung von Patientenakten 

− Mitwirkung der Betriebsärztin/ des Betriebsarztes bei regelmäßigen 

Betriebsbegehungen (ca. 1x monatlich sowie aus besonderen Anlässen) 

− Teilnahme der Betriebsärztin/ des Betriebsarztes an vierteljährlichen ASA 

(Arbeitsschutzausschuss)-Sitzungen 

Die rnv fordert einen einheitlichen und kompetenten Ansprechpartner. Die 

arbeitsmedizinischen Leistungen sind ausschließlich von einem/r für die rnv zuständigen 

Betriebsärztin/Betriebsarzt zu erbringen. 

Nur im Verhinderungsfall kann die Betreuung durch eine/n weitere/n Betriebsarzt/-ärztin 

erbracht werden. Die zulässige Delegation an geeignetes medizinisches Assistenzpersonal 

ist möglich. 

Der Auftragnehmer (AN) benennt im Angebot (im Kriterienkatalog auf der 
Vergabeplattform) den für die Leistungserbringung vorgesehenen Betriebsarzt und deren 
Vertretung(en). 
Anforderungen an die Qualifikation des Betriebsarztes/-ärztin/, sind gesondert im 
Kriterienkatalog nebst geforderten Anlagen auszuweisen. 
 
Mitarbeiterstruktur/ örtliche Verteilung/ Betreuungsaufwand: 
Mitarbeiterstruktur: 

Zur Zeit des Vertragsabschlusses beschäftigt die rnv aktiv ca. 2.650 Mitarbeiter/innen. Hierzu 

zählen neben den Voll- und Teilzeitbeschäftigten auch geringfügig Beschäftigte i.S.v. § 8 Abs. 

1 Nr. 1 SGB IV sowie Auszubildende. 

 

Örtliche Verteilung: 
Der örtliche Zuständigkeitsbereich der arbeitsmedizinischen Betreuung bezieht sich auf alle 
Betriebsstätten der rnv.  
Betriebsbegehungen unter der Beteiligung der Betriebsärztin/des Betriebsarztes finden auf 
den nachfolgend genannten Betriebshöfen mit einem mindestens jährlichen Turnus statt (1 
x 7 Betriebshöfe = 7 Begehungen) sowie zusätzlich nach Bedarf (ca. 5 x pro Jahr). 
Somit finden zirka 12 Begehungen pro Jahr statt. 
 

Vierteljährliche Arbeitsschutzausschuss (ASA) - Sitzungen unter Beteiligung der 
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Betriebsärztin/des Betriebsarztes finden im Wechsel auf den Betriebshöfen der Standorte 
Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg statt. 
 
Die Räumlichkeiten zur Erbringung der Praxisleistungen müssen sich in einem Radius von 10 
km Anfahrtsweg gemäß gängigen Navigationssystem für PKW zum Betriebshof Mannheim, 
Möhlstraße 27, 68165 Mannheim. Eine gute Erreichbarkeit mittels ÖPNV muss gegeben 
sein. 
 
Die zu betreuenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen sich auf die folgenden 
Betriebsstätten: 

− Betriebshof Mannheim, Möhlstraße 27, 68165 Mannheim 

− Betriebshof Heidelberg, Heidelberger Strassen- und Bergbahn, Bergheimer Str. 155, 

Heidelberg 

− Betriebshof Ludwigshafen, Hauptstraße 320, 67067 Ludwigshafen am Rhein 

− Betriebshof Bad Dürkheim, Mannheimer Str. 53, 67098 Bad Dürkheim 

− Betriebshof Edingen, Schillerstraße, 68535 Edingen 

− Betriebshof Käfertal, Rebenstraße 13b, 68309 Mannheim 

− Betriebshof Wieblingen, Wieblinger Weg 92, 69123 Heidelberg 

 
Betreuungsaufwand: 
Wir gehen von folgendem Leistungsvolumen pro Jahr gemäß Betriebsart und 
Betreuungsgruppe nach Anlage 2 Abschnitt 4 DGUV Vorschrift 2 aus: 
Verkehrsbetrieb / Gruppe III 
Grundbetreuungszeit nach Anlage 2, Abschnitt 2 der DGUV Vorschrift 2: 
Grundbetreuungszeit (0,2 Stunden pro Jahr und Beschäftigtem): 530 Stunden  

Betriebsspezifische Betreuung:  ca. 1.200 Stunden  

Gesamt: ca. 1.730 Stunden 
 
Weitere Anforderungen: 
Die jeweils gültigen Betriebsvereinbarungen der rnv (zurzeit BV Nr. 04/2010 über die 
Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen, BV Nr. 02/2007 über das 
Betriebliche Wiedereingliederungsmanagement und BV Nr. 01/2009 über den Umgang mit 
suchterkrankten und suchtgefährdeten Menschen; vgl. Anlage) sind zu beachten. 
Die arbeitsmedizinische Betreuung erbringt Leistungen der arbeits- und 
allgemeinmedizinischen Leistungen mit Ausnahme von Grippeimpfungen, Diabetes- und 
Ernährungsberatung sowie Ambulanz.   
Die vorgenannten Leistungen sowie die Anschaffung, Instandhaltung und der Gebrauch des 
erforderlichen Equipments sind mit der in diesem Vertrag geregelten Vergütung 
abgegolten. 
Sachkosten und nichtärztliche Leistungen werden nicht separat in Rechnung gestellt, 
sondern sind in die Monatspauschale einzukalkulieren.  
Zu Sachkosten und nichtärztlichen Leistungen zählen die nachfolgend aufgeführten 
Positionen: 

− Sämtliche Laborkosten für erforderliche Blut- und Urinanalysen 

− Kosten für erforderliche Röntgenuntersuchungen 

− Sachkosten zu erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen 
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− Beschaffung von arbeitgeberseitig anzubietenden Impfstoffen für 

Fahrausweisprüfer, Mitarbeiter auf Freiflächen, Schweißer und betriebliche Ersthelfer 

sowie hierzu benötigtes Material 

− Drogensuchtests im Rahmen von Einstellungsuntersuchungen für ca. 500 

Einstellungstest p.a. 

Bei Bedarf führt die Betriebsärztin/ der Betriebsarzt auch Grippeschutzimpfungen, andere 
arbeitsmedizinische Leistungen oder Leistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge für die 
rnv durch, die gesondert zu vergüten sind. Ein entsprechender Bedarf wird frühzeitig durch 
die rnv angezeigt. 
 
Die arbeitsmedizinische Betreuung nimmt die Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 
aus eigener Initiative wahr.  
Sie unterstützt und berät die rnv und die betrieblichen Vorgesetzten in allen Fragen des 
Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung. Sie prüft und beobachtet die 
Betriebsverhältnisse, sie untersucht und belehrt die Mitarbeiter. Weiterhin verpflichtet sich 
der Betriebsarzt zur Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem 
Betriebsrat und den Sicherheitsbeauftragten. 
Die arbeitsmedizinische Betreuung führt und archiviert die Probandenakten der in diesem 
Vertrage aufgeführten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die arbeitsmedizinische Betreuung hat dem Bereich Personal der rnv quartalsweise sowie 

jährlich einen Bericht über die Erfüllung der übertragenen Aufgaben (Maßnahmen und 

Ergebnisse der Leistungserbringung) sowie über ggf. zusätzlich erbrachte Leistungen unter 

Ausweisung des angefallenen Zeitaufwandes zur Verfügung zu stellen.  

Zusätzliche Leistungen sind nur auf Anforderung der Auftraggeberin durchzuführen. 

Die Berichte sollen auch über die Zusammenarbeit der Betriebsärztin / des Betriebsarztes 

mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit Auskunft geben. 

Fortbildungen: 
Die arbeitsmedizinische Betreuung verpflichtet sich zur regelmäßigen Fortbildung, um 

jederzeit die sich aus dem ASiG, der ArbMedVV, sowie aller weiteren einschlägigen Gesetze, 

Normen und Richtlinie ergebenden Aufgaben nach neuesten Erkenntnissen und Methoden 

erfüllen zu können. Ein entsprechender gültiger Nachweis ist dem AG auf Nachfrage 

vorzulegen. 

 

Reaktionszeiten: 

Als Regelarbeitszeit wird Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag 

von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr vereinbart. 

Leistung Priorität Servicelevel 

Vorsorgeuntersuchungen mittel Terminrealisierung und 
Vorsorgebescheinigung 
innerhalb von 2 Wochen 

Eignungsuntersuchungen/ 
Einstellungsuntersuchungen 

Sehr hoch (2%) Terminrealisierung 
innerhalb von 4 
Arbeitsstunden 

 hoch (5%) Terminrealisierung 
innerhalb von 5 
Arbeitstagen 

 Mittel (93%) Terminrealisierung 
innerhalb von 2 Wochen 
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Bescheinigungen mittel Eingang bei der rnv 
innerhalb von 2 
Arbeitstagen nach 
Untersuchung bzw. 
vollständiger Befundlage 

Eignungsanfragen hoch qualifizierte Beantwortung 
auf Basis Aktenlage 
innerhalb eines 
Arbeitstages 

Sonstige Anfragen mittel qualifizierte Beantwortung 
innerhalb von 5 
Arbeitstagen 

Krisenintervention/ 
Notfallbetreuung 

hoch Terminrealisierung 
innerhalb von 2 
Arbeitsstunden. Innerhalb 
der Regelarbeitszeit Mo.- 
Do. 08:00 - 17:00 und 
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr 

 
 

Beispielhafter Leistungsumfang für Untersuchungen/ Beratungen: 

Die dargestellte Tabelle zum Leistungsumfang aus dem Leistungszeitraum vom 01.10.2023 

bis 30.09.2024 soll eine Orientierung bieten und erhebt keinen Anspruch auf abschließende- 

sowie vollständige Darstellung. 

Sie bezieht sich auf die Anzahl von ca. 2.525 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rnv im 

angegebenen Leistungszeitraum. 

 

    Leistungsumfang: 

    Leistungszeitraum: vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 

Anzahl (ehemals G) Gefährdung/Anlass 

      
27 1,4 Staubbelastung 
111 20 Lärm 
2 23 Obstruktive Atemwegserkrankungen 
1 24 Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs) 

926 25 Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten 
6 26,1 Atemschutz, Gruppe 1 
4 26,2 Atemschutz, Gruppe 2 
3 29 Tulol, Xylol 

198 37 Bildschirmarbeitsplätze 
15 39 Schweißrauche 
35 42 Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung 
29 46 Belastungen des Muskel- und Skelettsystems 
14   UV Strahlenbelastung 
4   Besondere Sehanforderung 
12   Ergonomieempfehlung 
1   Bereitschaft 
49   Schichtarbeit 
1   Basisprogramm 
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61   Wiedereingliederung 
1   Infektionsschutzgesetz 
3   Jugendarbeitsschutzgesetz 

289   Omnibusfahrer 
41   LKW-Fahrer 
474   VDV 714 - Anlage 1a (BOKraft/BOStrab) Nr. 1 
31   VDV 714 - Anlage 1a (BOKraft/BOStrab) Nr. 2 
74   VDV 714 - Anlage 1a (BOKraft/BOStrab) Nr. 3 
44   VDV 714 - Anlage 1a (BOKraft/BOStrab) Nr. 4 
72   VDV 714 - Anlage 1b (EBO) Nr. 1 
433   VDV 714 - Anlage 1b (EBO) Nr. 2a 
40   VDV 714 - Anlage 1b (EBO) Nr. 3 
92   Einstellungsuntersuchung kaufmännisch 
299   Einststellungsuntersuchung Fahrdienst 
67   Einstellungsuntersuchung technisch 

9  Twinrix Impfungen 

41  Titerkontrollen 

219  Ergonomieberatungen 

63  psychologische Gespräche 

17  Kriseninterventionen 
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Besondere Vertragsbedingungen 

§1 Vertragsgrundlagen und Anwendungsbereich

Mit Zuschlagserteilung werden unter anderem die VOL/B Vertragsgegenstand. 

Für die Durchführung dieses Vertrags gelten in nachstehender Reihenfolge, die zugleich Rangfolge 

ist: 

1. die Besonderen Vertragsbedingungen,

2. Allgemeine Einkaufsbedingungen Dienstleistungen für alle Gesellschaften der rnv-Gruppe

3. das (letztverbindliche) Angebot des Auftragsnehmers inkl. sämtlicher auf gesonderte

Anforderung vorgelegter oder nachgereichter Unterlagen, Konzepte, Skizzen, Nachweise,

Erklärungen und Angaben

4. das Bieter-/ und Verhandlungsgesprächsprotokoll sowie die Beantwortung von Bewerber-/

Bieterfragen (soweit vorhanden),

5. die weiteren Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung mit Anlagen,

6. die aktuell gültige Fassung der VOL/B,

7. die aktuell gültige Fassung des BGB.

Der Auftragnehmer hat bei der Aufgabenerfüllung alle einschlägigen gesetzlichen und sonstigen 

rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften, die die vertraglich vereinbarte Leistung betreffen, in ihrer 

jeweiligen Fassung vollumfänglich zu beachten. 

Die Einhaltung dieser Vorschriften schuldet der Auftragnehmer auch vertraglich gegenüber dem 

Auftraggeber. 

§2 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages ist die Beauftragung eines Dienstleisters mit der Durchführung der 

arbeitsmedizinischen Betreuung für die Mitarbeitenden der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) gemäß 

der Leistungsbeschreibung des oben genannten Vergabeverfahrens. 

Der vorliegende Vertrag ist ein Rahmenvertrag, aus dem Einzelabrufe für die Betreuung je Mitarbeiter 

abgerufen werden. Die Bedingungen dieses Rahmenvertrags gelten für sämtliche Abrufe und 

Einzelverträge, die im Rahmen der Arbeitsmedizinischen Betreuung geschlossen werden. 

§3 Vertragsbeginn, Laufzeit, Kündigung 

Der Rahmenvertrag tritt mit der ersten Leistungserbringung am 01.03.2026 in Kraft und endet am 

28.02.2030. 

Für den Auftraggeber besteht darüber hinaus zweimal die Möglichkeit einer Verlängerung um jeweils 

zwei Jahre. Die erste Verlängerung würde den Zeitraum vom 01.03.2030 bis zum 28.02.2032 

umfassen, die zweite Verlängerung vom 01.03.2032 bis zum 28.02.2034. Sollte die rnv diese 

Verlängerungsoptionen ausüben wollen, erklärt sie dies jeweils ein halbes Jahr vor Ablauf der 

Vertragslaufzeit in schriftlicher Form. 

ENTWURF
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§4 Plichten des Auftragnehmers 

 

Gesamtverantwortung 

 

Die an der Leistungserbringung beteiligten Unternehmen sind zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

verpflichtet. Zwischen ihnen muss eine sorgfältige Abstimmung der Schnittstellen und Funktionsabläufe 

durchgeführt werden, um Nachteile zu Lasten des Auftraggebers zu vermeiden. 

 

Leistungserbringung 

 

Der Auftragnehmer wird die Leistungen mit äußerster Sorgfalt unter Beachtung des aktuellen Standes 

von Wissenschaft und Technik zum jeweiligen Leistungszeitpunkt mit qualifizierten Mitarbeitenden 

erbringen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Vom Auftraggeber benannte Leistungsmerkmale 

entbinden den Auftragnehmer nicht von der Verantwortung, eine technisch und wirtschaftlich korrekte 

Leistungserbringung zu gewährleisten. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf 

hinweisen, wenn aus seiner Sicht Änderungen der vertragsgegenständlichen Leistungen möglich sind, 

die zu einer Verbesserung führen. 

 

Personal 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ausschließlich zuverlässiges Personal einzusetzen, das über alle 

notwendigen Voraussetzungen wie Ausbildung, Berufserfahrung und Weiterbildung verfügt, um die zu 

erbringenden Leistungen ordnungsgemäß zu gewährleisten. Zudem muss das eingesetzte Personal der 

deutschen Sprache mächtig sein. 

 

Im Falle eines Mitarbeiterwechsels ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Gleichwertigkeit der 

erbrachten Leistungen auch bei einem Wechsel des eingesetzten Mitarbeiters sicherzustellen. 

 

Betriebsärztliche Leistungen 

 

Der Auftragnehmer erbringt alle Aufgaben eines Betriebsarztes gemäß § 3 des 

Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) sowie alle Aufgaben, die sich aus den jeweils gültigen 

Betriebsvereinbarungen des Auftraggebers ergeben. 

 

Dem Auftragnehmer werden ferner die in § 2 Abs. 3 der Anlage 2 zur DGUV Vorschrift 2 aufgeführten 

Aufgaben der Grundbetreuung übertragen. 

 

Im Rahmen der betriebsspezifischen Betreuung führt der Auftragnehmer die arbeitsmedizinischen 

Vorsorgeuntersuchungen gemäß der jeweils aktuellen Fassung der Verordnung zur 

arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) sowie die gemäß Fahrerlaubnis-Verordnung, VDV-Schrift 

714 bzw. EBO erforderlichen Tauglichkeits- und Eignungsuntersuchungen durch. 

 

Darüber hinaus unterstützt der Auftragnehmer bei der Akutversorgung nach beruflich bedingten 

psychisch belastenden Ereignissen. und bescheinigt im Bedarfsfall die Arbeitsunfähigkeit. 

 

Der Auftragnehmer nimmt die ihm nach dem Arbeitssicherheitsgesetz übertragenen Aufgaben wahr. Er 

unterstützt und berät den Auftraggeber sowie die betrieblichen Vorgesetzten in allen Fragen des 

Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung. Er beobachtet und bewertet die Betriebsverhältnisse, 

untersucht und berät die Mitarbeitenden und arbeitet eng mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem 

Betriebsrat sowie der Fachabteilung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (PA2) zusammen. 

 

 

 

Der Auftragnehmer führt und archiviert die Probandenakten der Mitarbeitenden des Auftraggebers. 

 

ENTWURF
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Ein jährlicher Bericht über die Erfüllung der übertragenen Aufgaben sowie über zusätzlich erbrachte 

Leistungen wird der Geschäftsführung des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. Auf Nachfrage sind 

auch unterjährige Berichte zu erstellen. 

 

 

§5 Sachkosten und Zusatzleistungen 

 

Im Rahmen der Durchführung der arbeitsmedizinischen Betreuung können dem Auftragnehmer 

Sachkosten für bestimmte nichtärztliche Leistungen entstehen. Diese sind durch das monatliche 

Pauschalhonorar abgedeckt und werden dem Auftraggeber nicht gesondert in Rechnung gestellt, sofern 

sie im direkten Zusammenhang mit einer beauftragten arbeitsmedizinischen Leistung stehen. 

 

Zu den weiterberechenbaren Sachkosten gehören insbesondere: 

 

• Laborkosten für erforderliche Blut- und Urinanalysen, 

• Kosten für notwendige Röntgenuntersuchungen, 

• Kosten für die Beschaffung von Impfstoffen, die arbeitgeberseitig anzubieten sind (z. B. für 

Fahrausweisprüfer, Mitarbeitende auf Freiflächen, Schweißer sowie betriebliche Ersthelfer), 

einschließlich des hierfür erforderlichen Verbrauchsmaterials, 

• Kosten für Drogenscreenings im Rahmen von Einstellungsuntersuchungen, 

• Kosten für psychometrische Testverfahren zur Prüfung der Fahreignung gemäß den geltenden 

arbeitsmedizinischen Anforderungen. 

 

 

§6 Terminanfragen, Reaktionszeiten und Folgen bei Verzug 

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Terminanfragen sowie die Durchführung arbeitsmedizinischer 

Maßnahmen gemäß den in der Leistungsbeschreibung festgelegten Reaktions- und Umsetzungsfristen 

zu bearbeiten und umzusetzen. Die Terminvereinbarung erfolgt im Einvernehmen mit dem Auftraggeber 

oder den von ihm benannten Ansprechpersonen. 

 

Der Auftragnehmer hat seine organisatorischen Abläufe so zu gestalten, dass die Einhaltung der in der 

Leistungsbeschreibung festgelegten Fristen sichergestellt ist – auch bei erhöhtem Anfrageaufkommen 

oder Ausfall einzelner Mitarbeitender. 

 

Bei Nichteinhaltung der in der Leistungsbeschreibung definierten Fristen und Abläufe aus eigenem 

Verschulden ist der Auftraggeber berechtigt, 

 

• im Einzelfall eine Ersatzleistung durch einen Dritten auf Kosten des Auftragnehmers zu 

veranlassen, 

• bei wiederholter Pflichtverletzung eine Vertragsstrafe festzusetzen oder 

• das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen. 

 

Als eigenverschuldet gelten insbesondere mangelnde Organisation, unzureichende Personalplanung, 

unterlassene Rückmeldung sowie nicht wahrgenommene Termine ohne triftigen Grund. Der Nachweis 

höherer Gewalt obliegt dem Auftragnehmer; eine Entlastung tritt nur bei rechtzeitiger Anzeige an den 

Auftraggeber ein. 

 

 

 

 

§7 Vertraulichkeit und Datenschutz 

 

Der Auftragnehmer ist gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit über alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit 

zur Kenntnis gelangenden Angelegenheiten des Auftraggebers verpflichtet. Dies umfasst insbesondere 
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Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch über die Beendigung des 

Vertragsverhältnisses hinaus. 

 

Die Vorschriften des geltenden Datenschutzrechts, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), sind von beiden Vertragsparteien strikt zu beachten. Der betriebsärztliche Dienst sichert zu, 

dass auch alle von ihm eingesetzten Beschäftigten, die mit der Durchführung der vertraglichen 

Leistungen betraut sind, entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur 

Vertraulichkeit verpflichtet worden sind. 

 

Der Auftragnehmer unterliegt darüber hinaus der ärztlichen Schweigepflicht gemäß § 203 StGB. Er ist 

verpflichtet, alle im Rahmen seiner Tätigkeit erforderlichen Aufzeichnungen ordnungsgemäß zu führen 

oder führen zu lassen und diese so aufzubewahren, dass die ärztliche Schweigepflicht jederzeit gewahrt 

bleibt. 

 

 

§8 Vertretung im Verhinderungsfall 

 

Im Falle einer länger andauernden Verhinderung (z. B. durch Urlaub, Krankheit, Fortbildung o. ä.) des 

für die Durchführung der arbeitsmedizinischen Betreuung zuständigen Betriebsarztes sowie des 

weiteren Praxispersonals stellt der Auftraggeber eine geeignete und gleichwertig qualifizierte Vertretung 

sicher. Dem Auftraggeber entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. 

 

Eine vorhersehbare Verhinderung des zuständigen Betriebsarztes ist dem Auftraggeber rechtzeitig 

mitzuteilen. 

 

 

§9 Preise & Vergütung 

 

Die Vergütung erfolgt auf Basis von Pauschalhonoraren gemäß dem im Rahmen des Vergabeverfahrens 

vom Auftragnehmer eingereichten Preisblatt in der jeweils gültigen Fassung. Die Vergütung gliedert sich 

in folgende Komponenten: 

 

• ein monatliches Pauschalhonorar für die arbeitsmedizinische Betreuung 

• ein monatliches Pauschalhonorar zur Abgeltung der anfallenden Sachkosten (z. B. Laborkosten, 

Impfstoffe, Röntgendiagnostik, Drogenscreenings etc.) 

 

Die genannten Pauschalen decken sämtliche mit der jeweiligen Leistung verbundenen Kosten ab, 

einschließlich Nebenkosten, Reisekosten, Verwaltungsaufwände sowie gegebenenfalls anfallender 

gesetzlicher Abgaben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Alle Preise verstehen 

sich netto, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 

Eine Anpassung der vorgenannten Pauschalhonorare ist frühestens zum 01.03.2027 und maximal 

einmal innerhalb von zwölf Monaten zulässig. Die Anpassung erfolgt um den im Preisblatt des 

Auftragnehmers angegebenen jährlichen Erhöhungsbetrag bzw. Prozentsatz. Maßgeblich ist das mit 

dem Angebot eingereichte und diesem Vertrag beigefügte Preisblatt. 

 

 

 

 

 

Sollte sich das Auftragsvolumen im Bereich der Leistungserbringung im Vergleich zur ursprünglichen 

Vereinbarung um mehr als 20 % erhöhen oder verringern, sind die Parteien verpflichtet, unverzüglich 

Verhandlungen über eine angemessene Anpassung der Vergütung aufzunehmen. Ziel dieser 

Verhandlungen ist es, eine für beide Seiten faire und marktgerechte Preisgestaltung zu vereinbaren.  
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§10 Rechnungen 

 

Die Rechnungsstellung erfolgt durch den Auftragnehmer. 

 

Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage netto. 

 

Unmittelbar nach der Zuschlagserteilung erhält der Auftragnehmer zusätzlich eine Bestellung durch 

den Auftraggeber. Rechnungen sind durch den Auftragnehmer unter gesondertem Ausweis der 

Umsatzsteuer und der Angabe der Bestellnummer per E-Mail als pdf-Datei an folgende Email-

Adresse zuzusenden: 

 

rg_rnv@rnv-online.de 

 
Sollte der Auftragnehmer die Bestellnummer nicht auf der Rechnung vermerken, ist eine Bearbeitung 

durch den Auftraggeber nicht möglich und auch nicht geschuldet. In diesem Fall wird der Auftraggeber 

die Rechnung zu seiner Entlastung an den Auftragnehmer zurückzusenden. 

 
Der Auftraggeber leistet Zahlungen gemäß dem Zahlungsziel bargeldlos auf das vom Auftragnehmer 

anzugebende Konto. Die Angabe muss zwingend in Form einer IBAN (International-Bank-Account- 

Number) und BIC (Bank-Identifier-Code) erfolgen. 

 

 

§11 Salvatorische Klausel  

 

Sollten hier genannte Bedingungen rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte sich in den 

Ausschreibungs- und Zuschlagsunterlagen eine Lücke herausstellen, wird hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bedingungen nicht berührt. Die unwirksame Bedingung wird in diesem Falle so umgedeutet 

oder ergänzt, dass der mit der unwirksamen Bedingung beabsichtigte Zweck weitestgehend erreicht 

wird. 

 

 

§12 Gerichtsstand 

 

Als Gerichtsstand ist Mannheim vereinbart. ENTWURF
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Allgemeine Einkaufsbedingungen Dienstleistungen 

für alle Gesellschaften der rnv-Gruppe 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen für den Einkauf von Dienstleistungen (AEB 
Dienstleistungen) gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern („Auftrag-
nehmer“), die eine Dienstleistung für uns erbringen. Die AEB Dienstleistungen gelten nur, wenn der 
Auftragnehmer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(2) Die AEB Dienstleistungen gelten für alle Verträge, mit denen die rnv-Gruppe Dienstleistungen i.S.d. 
§§ 611 ff. BGB (mit Ausnahme von IT-Leistungen) in Auftrag gibt, ohne Rücksicht darauf, ob der 
Auftragnehmer die Leistung selbst durchführt oder bei Subunternehmern einkauft. Sofern nichts an-
deres vereinbart, gelten die AEB Dienstleistungen in der zum Zeitpunkt der Beauftragung gültigen 
bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch 
für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müss-
ten. Sollten neben dienstvertraglichen Leistungen zugleich auch werkvertragliche Inhalte beauftragt 
werden, gelten für Letztere insoweit ergänzend unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen für Liefer- 
und Werkleistungen, wobei diese bei Widersprüchen Vorrang vor den AEB Dienstleistungen haben. 

(3) Diese AEB Dienstleistungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergän-
zende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden nur dann und insoweit Ver-
tragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers dessen Leistungen vorbehaltlos annehmen. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftragnehmer (einschließlich Neben-
abreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AEB Dienstleis-
tungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schrift-
licher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftragnehmers in Bezug auf den Vertrag (z. B. 
Fristsetzung, Mahnung, Kündigung) sind schriftlich, d. h. in Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, 
Telefax), abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zwei-
feln über die Legitimation des Erklärenden, bleiben unberührt. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne 
eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB 
Dienstleistungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Unsere Beauftragung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. Auf 
offensichtliche Irrtümer (z. B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung 
einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Auftragnehmer zum Zwecke der Korrektur bzw. Ver-
vollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen. 

(2) Der Auftragnehmer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen schriftlich 
zu bestätigen (Annahme). 

§ 3 Leistungserbringung 

(1) Leistungsinhalt- und -umfang ergeben sich aus der Bestellung sowie ergänzend aus dem Angebot. 

(2) Der Auftragnehmer wird die Leistungen mit äußerster Sorgfalt unter Beachtung des aktuellen Stan-
des von Wissenschaft und Technik zum jeweiligen Leistungszeitpunkt mit qualifizierten Mitarbeitern 
erbringen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Von uns benannte Leistungsmerkmale ent-
binden den Auftragnehmer nicht von der Verantwortung, eine technisch und wirtschaftlich korrekte 
Leistungserbringung zu gewährleisten. Er wird uns unverzüglich darauf hinweisen, wenn aus seiner 
Sicht Änderungen der vertragsgegenständlichen Leistungen möglich sind, die zu einer Verbesse-
rung führen. In diesem Fall finden die Ziffern 5. (3) und 5. (4) Anwendung. 
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(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für alle für den Einsatz von Mitarbeitern erforderlichen Genehmi-
gungen, Meldungen, Abgaben und sonstigen Erfordernisse selbst und auf eigene Kosten und Ver-
antwortung zu sorgen und auch sonst alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Das Wei-
sungs- und Direktionsrecht gegenüber Mitarbeitern verbleibt stets beim Auftragnehmer. 

(4) Der Auftragnehmer wird die vertragsgegenständlichen Leistungen nur auf unserem Gelände erbrin-
gen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bestellung zwingend erforderlich ist und 
dies vorab schriftlich vereinbart wurde. In diesem Fall werden wir dem Auftragnehmer geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. 

(5) Auf unser Verlangen hat der Auftragnehmer jederzeit schriftlich oder in Textform Auskunft über den 
aktuellen Stand der Leistungserbringung zu geben. 

(6) Soweit sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, gilt unser Geschäftssitz als Erfüllungsort. 

(7) Der Auftragnehmer stellt den Besteller von allen etwaigen Ansprüchen aufgrund einer Verletzung 
der Pflichten gemäß dieser Ziffer 3 durch den Auftragnehmer oder durch Dritte frei. Weitere Rechte 
unsererseits bleiben unberührt. Insbesondere berechtigt ein Verstoß gegen eine Verpflichtung aus 
dieser Ziffer 3 zur außerordentlichen Kündigung. 

§ 4 Leistungszeit und Verzug 

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Leistungszeit ist bindend. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er vereinbarte Leistungszeiten – 
aus welchen Gründen auch immer – voraussichtlich nicht einhalten kann. 

(2) Die stillschweigende Verlängerung des Dienstverhältnisses über den Vertragszeitraum hinaus ist 
ausgeschlossen. § 625 BGB findet keine Anwendung. 

(3) Erbringt der Auftragnehmer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Leistungszeit 
oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte – insbesondere auf Kündigung und 
Schadensersatz – nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in Abs. 4 bleiben unberührt. 

(4) Ist der Auftragnehmer in Verzug, können wir – neben weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen – 
pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens in Höhe von 0,2 % des Nettopreises provollende-
tem Werktag verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des Auftragswertes netto der verspätet 
durchgeführten Leistung. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein höherer Schaden entstan-
den ist. Dem Auftragnehmer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

§ 5 Change Request, Mehraufwendungen 

(1) Wir sind berechtigt, die Anforderungen an die vertragsgegenständlichen Leistungen sowie sonstige 
Vertragsbedingungen gemäß dem nachfolgenden Change Request Prozess zu ändern. 

(2) Wünsche zur Änderung und/oder Ergänzung des Vertrages teilen wir dem Auftragnehmer schriftlich 
oder per E-Mail mit („Change Request“). 

(3) Der Auftragnehmer informiert uns spätestens sieben Werktage nach Zugang des Change Request 
schriftlich oder per E-Mail darüber, ob und wie sich der Change Request auf den jeweils vereinbarten 
Zeitplan, die Vergütung und/oder sonstige Vertragsbedingungen auswirkt, und unterbreitet uns ein 
Angebot zur Umsetzung des Change Request. Die Pflicht zur Abgabe eines Angebots besteht nicht, 
wenn der Change Request für den Auftragnehmer unzumutbar ist.  Führt die Umsetzung des 
Change Request zu Änderungen der Vergütung oder des Zeitplans, sind diese auf Basis der ur-
sprünglichen Kalkulationsgrundlage zu ermitteln. Erfolgt keine Einigung, können wir den Vertrag über 
die konkret zu ändernde Leistung außerordentlich kündigen, wenn uns ein Festhalten am Vertrag 
ohne die verlangte Änderung unsererseits unzumutbar ist. 

(4) Nehmen wir das Angebot schriftlich oder per E-Mail an, wird der Change Request Bestandteil des 
Vertrages und ändert und/oder ergänzt diesen z. B. hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen, des 
Zeitplans und der Vergütung. 

(5) Ist der Auftragnehmer der Auffassung, dass unsere Vorgaben oder andere von uns zu vertretende 
Umstände zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führen und/oder Auswirkungen auf die jeweils verein-
barten Termine und/oder die Vergütung haben, oder hält der Auftragnehmer Änderungen an den 

67



 

3 
 

vertragsgegenständlichen Leistungen und/oder sonstigen Vertragsbedingungen für erforderlich oder 
sinnvoll, so wird er uns dies unverzüglich schriftlich oder per E-Mail anzeigen. In diesem Fall finden 
die Ziffern 5.3 und 5.4 Anwendung, wobei das Angebot zeitgleich mit der Anzeige zu unterbreiten 
ist. 

(6) Mehraufwendungen werden nur erstattet und eine zusätzliche Vergütung nur gezahlt, wenn die Zah-
lung ausdrücklich schriftlich gemäß Ziffer 5.4 vereinbart wurde. Der Auftragnehmer kann sich auf 
eine Verschiebung der vereinbarten Termine wegen Behinderung nur berufen, wenn er uns dies 
gemäß Ziffer 5.5 rechtzeitig und ordnungsgemäß angezeigt hat. 

§ 6 Höhere Gewalt 

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, Pandemien, behördli-
che Maßnahmen und sonstige für uns unabwendbare, nicht von uns schuldhaft herbeigeführte ver-
gleichbare Ergebnisse berechtigen uns – unbeschadet unserer sonstigen Rechte −, die Annahme 
um die Dauer der Behinderung zu verschieben, ohne dass dem Auftragnehmer hierdurch Ansprüche 
entstehen oder, soweit sie nicht von unerheblicher Dauer sind und eine erhebliche Verringerung 
unseres Bedarfes zur Folge haben, den Vertrag ganz oder teilweise zu kündigen. 

§ 7 Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund, Vermögensverfall 

(1)  Wenn beim Auftragnehmer besondere Umstände eintreten, die die Erfüllung der geschuldeten Leis-
tung oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber uns gefährden, hat der Auftrag-
nehmer uns hierüber unverzüglich zu unterrichten. Besondere Umstände in diesem Sinne liegen 
insbesondere vor, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auf-
tragnehmers oder der Werthaltigkeit einer von ihm gestellten Sicherheit eintritt oder einzutreten 
droht. 

(2) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte sind wir berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Einhal-
tung von Fristen durch Kündigung zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der uns die Fort-
setzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Auftragnehmers unzumutbar 
werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn besondere Umstände im Sinne von 
Abs. 1 vorliegen, unabhängig davon, ob der Auftragnehmer seiner Informationspflicht genügt hat 
oder nicht. 

§ 8 Weitere Pflichten des Auftragnehmers  

(1) Der Auftragnehmer hat die zur Erfüllung der von ihm übernommenen Leistungen notwendigen tech-
nischen, finanziellen und personellen Voraussetzungen zu schaffen und während der Laufzeit dieses 
Vertrages vorzuhalten. 

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen der Leistungserbringung alle einschlägigen Rechts-
vorschriften und Regelwerke bezüglich Unfallverhütung, Arbeitnehmer- und Umweltschutz einzuhal-
ten. Unbeschadet sonstiger Verpflichtungen muss er die zehn Global-Compact-Prinzipien des United 
Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprä-
vention erfüllen, die unter folgender Website zugänglich sind und die wir auf Anforderung kostenfrei 
übersenden: https://www.globalcompact.de/ueber-uns 

(3) Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Genehmigungen in eigener Verantwortung und auf eigene 
Kosten zu beantragen und vorzuhalten. 

(4) Der Auftragnehmer hat sein Personal fachlich zu schulen. 

(5) Der Auftragnehmer hat die Leistungen grundsätzlich selbst zu erbringen. Der Verstoß des Auftrag-
nehmers gegen seine Eigenleistungsverpflichtung ist eine Verletzung einer vertraglichen Verpflich-
tung im Sinne des § 280 BGB. Der Auftragnehmer darf die Ausführung der Leistung insgesamt oder 
wesentlicher Teile davon nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung nach Maßgabe der 
Leistungsbeschreibung an geeignete Unterauftragnehmer übertragen. Die Zustimmung ist nicht er-
forderlich bei unwesentlichen Teilleistungen oder solchen Teilleistungen, auf die der Betrieb des 
Auftragnehmers nicht eingerichtet ist, allerdings sind wir in solchen Fällen schriftlich zu informieren. 
Eine von uns nicht genehmigte Vergabe von wesentlichen Leistungen an einen Nachunternehmer 
berechtigt uns zur Festsetzung einer Vertragsstrafe sowie zur fristlosen Kündigung des Vertrages. 
Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass etwaige Unterauftragnehmerleistungen nur an Unterneh-
men vergeben werden, die über eine vergleichbare Zertifizierung bzw. Qualifikation wie der 
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Auftragnehmer verfügen und dieselben bzw. vergleichbare Qualitätsstandards einhalten. Unterauf-
tragnehmer des Auftragnehmers sind dessen Erfüllungsgehilfen. 

(6) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 
(LkSG). Er garantiert die Einhaltung der entsprechenden Menschenrechte und Umweltbelange in-
nerhalb der eigenen Geschäftstätigkeit sowie seiner globalen Lieferketten. Er trägt dafür Sorge, Men-
schenrechts- und Umweltverletzungen vorzubeugen sowie unmittelbare Zulieferer zur Einhaltung 
dieser Anforderungen zu verpflichten. Der Auftraggeber behält sich vor, die Einhaltung der Men-
schenrechte und Umweltbelange beim unmittelbaren Auftragnehmer, je nach bestehendem Risiko 
auch mehrfach, zu kontrollieren. Der Auftraggeber erhält hiernach auch ein Weisungsrecht gegen-
über dem unmittelbaren Auftragnehmer, zusätzliche oder weitere Präventions- und/oder Abhilfemaß-
nahmen einzuführen bzw. umzusetzen, um die Einhaltung von Menschenrechten sowie Umweltbe-
langen zu kontrollieren.   

(7) Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Schäden, einschließlich der Kosten der not-
wendigen Rechtsverfolgung, frei, die dieser aufgrund von Verletzungen des LkSG durch den Auf-
tragnehmer erleidet. 

 

§ 9 Pflicht zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine eigenen Arbeitnehmer entsprechend der jeweils gültigen 
Regelung des Mindestlohngesetzes („MiLoG“) zu beschäftigen, ihnen insbesondere das im MilLoG 
vorgesehene Mindestentgelt zu bezahlen. Sollte sich der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner ver-
traglichen Verpflichtungen eines Unterauftragnehmers bedienen, so verpflichtet er sich, diesen 
ebenfalls zur Einhaltung des MiLoG zu verpflichten und hierüber Nachweis zu führen. 

(2) Weiterhin stellt der Auftragnehmer uns von Ansprüchen Dritter frei, die sich aus einem Verstoß ge-
gen die Bestimmungen des MiLoG durch den Auftragnehmer oder beauftragte Subunternehmer er-
geben.    

(3) Die Einhaltung des MiLoG ist wesentliche Vertragspflicht. Der Auftragnehmer wird jederzeit auf 
Nachfrage uns gegenüber unverzüglich den Nachweis führen (z.B. durch Arbeitszeitnachweise und 
Lohnabrechnungen), dass er und seine Unterauftragnehmer die jeweils gültigen Regelungen des 
MiLoG einhalten und eingehalten haben. 

(4) Für den Fall, dass der Auftragnehmer den vorstehenden Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig 
nachkommt oder im Falle falscher Angaben zur Einhaltung des MiLoG, sind wir berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis zum Auftragnehmer ohne Einhaltung einer Frist gemäß Ziffer 7 Abs. 2 zu beenden. 
Dieses Recht besteht auch dann, wenn ein vom Auftragnehmer beauftragter Unterauftragnehmer, 
dessen Mitarbeiter zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers uns gegen-
über eingesetzt werden, die Regelungen des MiLoG nicht einhält. 

(5) Die Behauptung eines Verstoßes gegen die Regelungen des MiLoG oder der vorstehenden Rege-
lungen ist ausreichend für das unter Abs. 4 genannte Kündigungsrecht, wenn der Auftragnehmer 
nicht binnen einer Frist von zehn Tagen nach Kenntnis von der Behauptung diese widerlegen kann. 
Einer vorherigen Abmahnung bedarf es nicht. 

§ 10 Haftung und Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers  

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen gemäß den Vorgaben der Leistungsbeschrei-
bung durchzuführen. Er trägt die sich aus der Leistungserbringung ergebende Gefahr. 

(2) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(3) Unsere Haftung ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit bei der Verletzung nicht wesentlicher Vertrags-
pflichten ausgeschlossen und im Falle der Fahrlässigkeit im Übrigen auf den vorhersehbaren und 
vertragstypischen Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, ohne deren Er-
füllung der Zweck des Vertrages gefährdet ist bzw. auf deren Einhaltung der Vertragspartner ver-
trauen darf. Dies gilt jedoch nicht im Falle der Verletzung von Leben, Leib und Gesundheit sowie im 
Falle der Verletzung einer Garantie und der Haftung nach dem ProdHaftG. 

(4) Schäden von Gesellschaften der rnv-Gruppe können wir wie eigene Schäden gegenüber dem Auf-
tragnehmer geltend machen. 
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(5) Der Auftragnehmer stellt uns von sämtlichen zivil- und/oder öffentlich-rechtlichen Ansprüchen bzw. 
den Folgen einer Inanspruchnahme durch Dritte frei, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
vom Auftragnehmer übernommenen Leistungen erhoben werden. 

§ 11 Versicherungspflicht  

(1) Der Auftragnehmer hält eine (Betriebs- bzw. Berufs-)Haftpflichtversicherung auf seine Kosten auf-
recht. Diese muss unter Berücksichtigung des Auftragsvolumens einen ausreichenden Versiche-
rungsschutz für die bei der Vertragsdurchführung potenziell entstehenden Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden in angemessener Höhe, jedenfalls aber in Höhe von 3 Mio. € pro Personen- 
oder Sachschaden pro Jahr zweifach maximiert sicherstellen und soweit potenziell Produkthaft-
pflichtansprüche in Betracht kommen, diese miteinschließen. Bei Arbeitsgemeinschaften muss der 
Versicherungsschutz für alle Mitglieder bestehen. 

(2) Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit eine 
Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Uns sind auf Verlangen jederzeit Deckungs-
bestätigungen zur Einsicht vorzulegen. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung nicht nach, ha-
ben wir ein Zurückbehaltungsrecht. 

§ 12 Weisungs-, Kontroll- und Informationsrechte des Auftraggebers  

(1) Wir sind berechtigt, die dem Auftragnehmer übertragenen Leistungen selbst oder durch beauftragte 
Dritte zu überwachen. Der Auftragnehmer und dessen Bedienstete sind verpflichtet, unseren münd-
lichen und schriftlichen Weisungen zur Ausführung der Arbeit Folge zu leisten. 

(2) Der Auftragnehmer ist gehalten, uns auf unsere Anforderung unverzüglich und jederzeit sämtliche 
Informationen im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung zu erteilen, Einsicht in sämtliche die 
Vertragsdurchführung betreffende Unterlagen zu gewähren und uns Zutritt zu sämtlichen mit der 
Vertragsdurchführung in Zusammenhang stehenden Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen oder 
sonstigen technischen Einrichtungen zu gestatten. Diese Verpflichtung bezieht sich auch auf elekt-
ronisch gespeicherte Daten. 

(3) Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, uns über alle besonderen Vorkommnisse, insbesondere 
solche, die mit dem Betrieb der zur Leistungserbringung erforderlichen Anlagen in Zusammenhang 
stehen, unverzüglich zu unterrichten. Dies gilt insbesondere für Betriebsstörungen. 

(4) Der Auftragnehmer hat uns unverzüglich und unaufgefordert schriftlich darüber zu unterrichten, wenn 
gegen ihn bzw. seine Mitarbeiter und/oder etwaige Unterauftragnehmer bzw. deren Mitarbeiter be-
hördliche Verfügungen, Bußgeldbescheide, Strafbefehle oder Urteile ergehen, die im Zusammen-
hang mit den vom Auftragnehmer zu erbringenden vertraglichen Leistungen stehen bzw. auf diese 
Auswirkungen haben können. Entsprechendes gilt für behördliche und/oder staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungsverfahren. 

(5) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass er bzw. seine Mitarbeiter jederzeit im Besitz der unter 
Umständen erforderlichen behördlichen Genehmigungen ist/sind. Etwa hierdurch entstehende Kos-
ten hat der Auftragnehmer zu tragen. 

§ 13 Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzli-
cher Umsatzsteuer, auch wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist. 

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leistungen und Ne-
benleistungen des Auftragnehmers sowie alle Nebenkosten ein. 

(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollständiger Leistung (einschließlich 
einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung 
fällig. Wenn wir Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen leisten, gewährt uns der Auftragnehmer 3 
% Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Bei Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig er-
folgt, wenn unser Überweisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer Bank eingeht; für 
Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir nicht verantwortlich. 

(4) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. 

§ 14 Aufrechnung, Zurückbehaltung, Konzernverrechnung  
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(1) Der Auftragnehmer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen auf-
rechnen oder wegen rechtskräftig festgestellter oder nicht bestrittener Gegenforderungen aus dem-
selben Vertragsverhältnis ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. 

(2) Wir sind berechtigt, mit allen eigenen Forderungen sowie mit Forderungen von anderen Gesellschaf-
ten der rnv-Gruppe gegen Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen, die diesem gegen uns 
oder eine andere Gesellschaft der rnv-Gruppe zustehen. Eine Auflistung der Gesellschaften der rnv-
Gruppe erhält der Auftragnehmer jederzeit auf Anfrage. 

(3) Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen uns in gesetzlichem 
Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch 
Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Auftragnehmer zustehen. 

(4) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte 
abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt. 

§ 15 Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt  

(1) Der Auftragnehmer darf im werblichen Auftritt auf geschäftliche Verbindungen mit uns erst mit unse-
rer schriftlichen Zustimmung hinweisen. Die Zustimmung darf nicht aus unbilligen Gründen verwei-
gert werden. 

(2) An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausführungsanweisungen, Produktbeschrei-
bungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige 
Unterlagen sind ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erledigung des 
Vertrags an uns zurückzugeben. Gegenüber Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar 
auch nach Beendigung des Vertrags. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und so-
weit das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. 

(3) Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend für Stoffe und Materialien (z. B. Software, Fertig- und 
Halbfertigprodukte) sowie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegenstände, die wir dem 
Auftragnehmer beistellen. Derartige Gegenstände sind – solange sie nicht verarbeitet werden – auf 
Kosten des Auftragnehmers gesondert zu verwahren und in angemessenem Umfang gegen Zerstö-
rung und Verlust zu versichern. 

(4) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von beigestellten Gegen-
ständen durch den Auftragnehmer wird für uns vorgenommen.  

§ 16 Rechte an Arbeitsergebnissen /Urheberrechte  

(1) Im Zusammenhang mit der Durchführung von Dienstleistungsverträgen entstehende Nutzungs-
rechte an Dokumentationen, Berichten, Schaubildern, Diagrammen, Bildern, Fotos, Filmen, Trägern 
von Daten zur visuellen Wiedergabe, Datenträgern etc. stehen ausschließlich und vollumfänglich 
uns zu. 

(2) Wir werden Eigentümer aller von dem Auftragnehmer gelieferten und im Rahmen dieses Vertrages 
erstellten Unterlagen. An diesen sowie an sonstigen aus der Zusammenarbeit entstandenen Ergeb-
nissen und ungeschützten Kenntnissen erhalten wir ein ausschließliches, unwiderrufliches, zeitlich, 
räumlich und inhaltlich uneingeschränktes, übertragbares Nutzungsrecht für sämtliche Nutzungsar-
ten. 

(3) Werden im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrages bereits vorhandene gewerbliche Schutzrechte, 
Urheberrechte oder ungeschützte Kenntnisse (Know-how) des Auftragnehmers verwendet und sind 
diese zur Verwertung des Arbeitsergebnisses durch uns notwendig, erhalten wir daran ein nicht aus-
schließliches Benutzungsrecht; dieses ist mit der vertraglichen Vergütung abgegolten, es beinhaltet 
sämtliche, insbesondere die unter Ziffer 16.1 genannten Nutzungsarten. 

(4) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass sämtliche erbrachten Leistungen frei von Rechten Dritter 
sind, andernfalls muss er vertraglich mit den Urhebern vereinbaren, dass er zur Rechtseinräumung 
berechtigt ist. Er stellt uns von allen Ansprüchen Dritter, einschließlich der in diesem Zusammenhang 
entstehenden notwendigen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten und Aufwendungen, insbe-
sondere Rechtsanwaltskosten, vollumfänglich frei, die diese gegen uns wegen der Verletzung von 
Rechten an den vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen geltend machen. 
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(5) Der Auftragnehmer wird uns alle Erfindungen oder sonstigen schutzfähigen Ergebnisse, die im Zu-
sammenhang mit den für uns erbrachten Leistungen entstehen, unverzüglich melden und uns alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen. Sämtliche Erfindungen sind auf uns zu übertragen. 

§ 17 Compliance  

(1) Der Auftragnehmer bzw. seine Beschäftigten und/oder Erfüllungsgehilfen dürfen keine geschäftli-
chen Handlungen begehen, durch welche sie sich wegen Betrug oder Untreue, Insolvenzstraftaten, 
Beschränkungen des Wettbewerbs, Vorteilsgewährung, Vorteilsannahme, Bestechung, Bestechlich-
keit oder vergleichbaren Delikten strafbar machen oder die eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Bei 
einem Verstoß sind wir berechtigt, alle geschäftlichen Kontakte zum Auftragnehmer zu beenden und 
bestehende Verträge außerordentlich zu kündigen bzw. von allen bestehenden Verträgen zurückzu-
treten. Hierdurch wird der Auftragnehmer nicht von der Pflicht entbunden, alle die Zusammenarbeit 
mit uns betreffenden Gesetze und Regelungen einzuhalten. 

(2) Hat der Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistung nachweislich eine Ab-
rede getroffen, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung oder eine unlautere Verhaltens-
weise darstellt, hat er pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme an 
uns zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. 

§ 18 Rechtswahl und Gerichtsstand  

(1) Für diese AEB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Auftragnehmer gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des 
UN-Kaufrechts. 

(2) Ist der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internati-
onaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Ge-
schäftssitz in Mannheim. Entsprechendes gilt, wenn der Auftragnehmer Unternehmer im Sinne von 
§ 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Leistungs-
verpflichtung gemäß diesen AEB Dienstleistungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am 
allgemeinen Gerichtsstand des Auftragnehmers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

 

Stand: Januar 2024 

72



Vergabenummer: 003-25-EK2

Preisblatt: Arbeitsmedizinische Betreuung

Bieter:

Kernleistung 4 Jahre:

pro Monat € (netto)

pro Monat € (netto)

pro Jahr %

Summe: Kernleistung 4 Jahre 0,00 € € (netto)

pro Monat € (netto)

pro Monat € (netto)

pro Jahr %

Summe: Verlängerungsoptionen 4 Jahre 0,00 € € (netto)

Verlängerungsoption zweimalig um jeweils 2 Jahre:

jährlicher Erhöhungspozentsatz

Pauschale für arbeitsmedizinische Betreuung gem. 
Leistungsbeschreibung

Pauschale für Sachkosten und nicht medizinische 
Leistungen gem. Leistungsbeschreibung

Hinweis: Die aufgeführten Positionen umfassen Pauschalhonorare. Vom Bieter sind die gelb hinterlegten Zellen auszufüllen. Die genannten 
Pauschalen decken sämtliche mit der jeweiligen Leistung verbundenen Kosten ab, einschließlich Nebenkosten, Reisekosten, 
Verwaltungsaufwände sowie gegebenenfalls anfallender gesetzlicher Abgaben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Alle 
Preise verstehen sich netto, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

Hinweis: Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf schriftliche Anordnung des AG ausgeführt werden. Der AN hat keinen Anspruch auf Ausführung 
dieser Leistungen oder anderer Leistungen dieser Größenordnung. Die gesamten Stundensätze enthalten den tariflichen Lohn mit den 
Zuschlägen für Gemeinkosten, Soziallasten sowie alle Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Wir bitten die Bieter, in den Feldern A50, A52, A54, A56 
& A58 eigene Lohngruppen vorzuschlagen und diese mit entsprechenden Stundensätzen zu versehen. Die angegebenen Stundenlohnarbeiten 
fließen nicht in die Wertung ein.

Pauschale für arbeitsmedizinische Betreuung gem. 
Leistungsbeschreibung

Pauschale für Sachkosten und nicht medizinische 
Leistungen gem. Leistungsbeschreibung

jährlicher Erhöhungspozentsatz
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Stundenlöhne für ggf. anfallende Mehrarbeiten.

je Std. € (netto)

je Std. € (netto)

je Std. € (netto)

je Std. € (netto)

je Std. € (netto)

je Std. € (netto)

je Std. € (netto)

Arbeitsmedizinische Assistenzkraft

Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin

Stundenlohnarbeiten:
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1. Bewertungsschema 

 

Die im Folgenden definierten Zuschlagskriterien beziehen sich auf die ausgeschriebenen 

Leistungen. 

Der Zuschlag erfolgt gemäß § 52 Abs. 1 SektVO auf das wirtschaftlichste Angebot.  

Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots wird eine Bewertungsmatrix eingesetzt. 

Die mit Angebotsabgabe eingereichten Konzepte sind bei Auftragsübernahme vertraglich 

einzuhalten. 

Zuschlagskriterium Gewichtung in % Wertungspunkte 
des Kriteriums 

Gewichtete Wertungspunkte = 
Gewichtung * Wertungspunkte 
des Kriteriums 

Preis 50% 0-10 Max. 500 Punkte 

Betreuungskonzept 50% 0-10 Max. 500 Punkte 

Gesamtwertung 100%  Max. 1.000 Punkte 

 

Auf Grundlage der Bewertung der Unterkriterien kann das Ergebnis für jedes 

Zuschlagskriterium ermittelt werden. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes 

ergibt sich aus der Addition der Punkte für die einzelnen Zuschlagskriterien. Den 

Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl. Im Falle eines 

identischen Gesamtwertungsergebnisses entscheidet das Los. 

 

 

2. Fiktiver Wertungspreis (50% Gewichtung) 

 

Beschreibung: 

Im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums werden zwischen 0 und 10 Punkten gemäß 

untenstehender Formel vergeben. Das Zuschlagskriterium „Preis“ hat einen Gesamtanteil 

von 50%. Ein Angebot kann im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums daher maximal 500 

Punkte erreichen. 
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Maßgeblich für die Angebotswertung ist der vom Bieter abgegebene und durch das 

Vergabesystem errechnete fiktive Wertungspreis (dieser ergibt sich aus dem bepreisten 

Positionen Kernleistung und Verlängerungsoptionen aus dem Preisblatt). 

 

Wertungsgrundlage/Wertungsmaßstäbe: 

Das günstigste Honorarangebot erhält die volle Punktzahl (10 Punkte). Die weiteren zu 

wertenden Honorarangebote erhalten eine Punktzahl, die sich wie folgt ergibt: 

 

 

Punktzahl des Angebots = ( Günstigstes Honorarangebot (netto) * volle Punktzahl (10)) 

 zu wertendes Honorarangebot (netto) 

 

Das Ergebnis wird auf drei Nachkommastellen aufgerundet. 

 

 

 

3. Schriftliches Konzept: Betreuungskonzept (50% Gewichtung) 

 

Im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums werden zwischen 0 und 10 Punkten gemäß 

untenstehender Bewertungsskala für das Konzept vergeben. Das Zuschlagskriterium 

„Betreuungskonzept“ hat einen Gesamtanteil von 50%. Ein Angebot kann im Rahmen 

dieses Zuschlagskriteriums daher maximal 500 Punkte erreichen. 

Beschreibung der inhaltlichen Anforderungen: 

Das Konzept muss die folgenden Titel beinhalten und entsprechend dieser gegliedert 

sein: 

− Personalstruktur  

− Terminvereinbarung 

− Darstellung der Durchführung einer beispielhaften Einstellungsuntersuchung für 

Busfahrer 

− Darstellung der Durchführung einer Begehung einer Betriebsstätte in einem 

Nahverkehrsunternehmen 

− Darstellung der Dokumentation von Leistungen: 

Beispielhafte Darstellung von Untersuchungsbericht Mitarbeiter, Monatsbericht, 

Jahresbericht  

− Vorgehen bei Personalausfall (Urlaub, Krankheit)  

− Aufbau Praxisbetrieb: Organisation Praxisbetrieb und Räumlichkeiten, Vorhandene 

Untersuchungsgeräte (Geräteliste), Vorhandene Zusatzqualifikation und/oder 

Zertifizierungen des Unternehmens über gesetzliche Mindestanforderungen hinaus  

 

Je Pos.-Nr.: Angabe der relevanten Unterlagen in einer Datei zusammengefasst 

Beschreibung der Herangehensweise max. 3 A4-Seiten reiner Text, 

Bilder/Grafiken/Tabellen als Anhang. Strukturierter, übersichtlicher Textaufbau. 

Übersichtlich gegliederte, verständliche, transparente Darstellung des Wesentlichen.  
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Wertungsgrundlage/Wertungsmaßstäbe: 

Die Bewertung der Spiegelstriche erfolgt gleichwertig.  

Die Bewertung erfolgt mit nachfolgendem Schlüssel: 

 

1) Klar strukturierte logisch aufgebaute Vorgehensweise, keine Fragen bleiben 

offen, sehr gute fachliche Qualität und Schlüssigkeit des Konzepts; prägnante 

Darstellungsweise: Bewertungsstufe 4: 9-10 Punkte 

 

2) Klar strukturierte logisch aufgebaute Vorgehensweise, mit einzelnen offenen 

Fragestellungen, gute fachliche Qualität und Schlüssigkeit des Konzepts; 

überwiegend prägnante Darstellungsweise: Bewertungsstufe 3: 6-8 Punkte 

 

3) Brauchbar strukturierte Vorgehensweise, mit einigen offenen Fragestellungen, 

zufriedenstellende fachliche Qualität und Schlüssigkeit des Konzepts; nur 

teilweise prägnante Darstellungsweise: Bewertungsstufe 2: 3-5 Punkte 

 

4) Unstrukturierte Vorgehensweise, mit vielen offenen Fragestellungen, mangelhafte 

fachliche Qualität und Schlüssigkeit des Konzepts; ungenügende 

Darstellungsweise: Bewertungsstufe 1: 0-2 Punkte 

 

5) Keine Abgabe eines Konzeptes: Ausschluss vom Verfahren. 
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KRITERIENKATALOG
Teilnahmewettbewerb (Korrektur 2) 

30.07.2025 

Verfahren: 003-25-EK2 - Arbeitsmedizinische Betreuung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Allgemeine Angaben 

1.1 Erklärung Insolvenz  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkläre(n), dass für mein/unser Vermögen kein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterführung der
Geschäfte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, daß ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) einschließlich der Unfallversicherung ordnungsgemäß
nachgekommen bin/sind.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Erklärung des Bieters  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.4 No-Spy-Erklärung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir rechtlich und tatsächlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag
enthaltene Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen
Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche
Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zugänglich zu machen.
Dies gilt nicht, soweit hierfür gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegenüber Stellen der Börsenaufsicht,
Regulierungsbehörden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegenüber ausländischen
Sicherheitsbehörden. In Zweifelsfällen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklärung hinweisen.
Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Änderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn für mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
hätte(n) erkennen können, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern könnte.
Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen würde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion
bekannt werden.
Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die bereits rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages
ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Eigenerklärung zum nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

2.1 Erklärung gem. §123 Abs. 1 GWB 
Gewichtung: 0,00%
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2.1.1 Erklärung gem. §123 Abs. 1 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/Bieters/des Mitglieds
der Bewerber-/Bietergemeinsch aft zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:
- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),
- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,
- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter
Vermögenswerte),
- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale
Bedienstete),
- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder
- den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).
Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.2 Falls Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklärung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als 5 Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung
vergangen ist.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.3 Falls Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung weniger
als fünf Jahre vergangen sind:
Erklärung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder das Unternehmen
geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erläutern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Erklärung gem. §123 Abs. 4 GWB 
Gewichtung: 0,00%

2.2.1 Erklärung gem. §123 Abs. 4 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:
Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskräftige Gerichts- oder
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den öffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.
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[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2.2 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fünf
Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung vergangen sind.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2.3 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklärung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur
Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2.4 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung weniger
als fünf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:

Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten
ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre oder
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erläutern und die etwaigen Selbsteinigungsmaßnahmen
nachzuweisen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3 Erklärung gem. §124 Abs. 1 GWB 
Gewichtung: 0,00%

2.3.1 Erklärung gem. §124 Abs. 1 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befinden.

- Das Unternehmen hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen,

- das Unternehmen ist zahlungsunfähig, über das Vermögen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder eröffnet worden, die Eröffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tätigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die
Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der
Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat,
die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer
für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu
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Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder
Auskünfte zurückgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen
könnte, oder das Unternehmen hat fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die Vergabeentscheidung
des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder hat versucht, solche Informationen zu übermitteln.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3.2 Falls Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3.3 Falls Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:

Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemäßer
Ermessensausübung, insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen
gemäß § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erläutern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4 Erklärung gem. §124 Abs. 2 GWB 
Gewichtung: 0,00%

2.4.1 Zu §19 MiLoG (Mindestlohngesetz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund gemäß § 19 MiLoG vorliegt

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4.2 Zu §98c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vorliegt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4.3 Zu §21 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach §21 AEntG vorliegt.
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[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4.4 Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekämpfung )  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.5 Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten 
Gewichtung: 0,00%

2.5.1 Erklärung zum wettbewerbskonformen Verhalten  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wir bestätigen, dass das Unternehmen sowie die jeweiligen geschäftsführenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren
keine unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3 Erklärungen zu Nachweisen 

3.1 Übersicht über beizufügende Nachweise 

Folgende Nachweise / Angaben / Informationen sind beizufügen:
- Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate, Stichtag Datum der Auftragsbekanntmachung)

3.2 Handelsregisterauszug 
Gewichtung: 0,00%

3.2.1 Handelsregisterauszug  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) ist als Anlage beigefügt

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.2.2 Wenn Handelsregisterauszug nicht beigefügt 

Wenn ein Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) nicht beigefügt ist:
Wurde ein solcher beantragt, ist der Nachweis über die Beantragung beigefügt und wird dieser unmittelbar nach Vorliegen
unaufgefordert über die Nachrichtenfunktion nachgereicht?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

4 Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur Versicherungspflicht 

4.1 Eigenerklärung zur Versicherungspflicht 

Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverzüglich nach Zuschlagserteilung über eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic
herung verfügen, die über die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben muss.
Die Deckungssumme dieser Versicherung muss je Schadensfall mindestens betragen:
- 10 Mio. Euro pauschal für Personenschänden
- 5 Mio. Euro Vermögens- und Sachschäden

Zum Nachweis, dass die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung rechtzeitig vorhanden sein wird, gibt der
Bieter eine entsprechende Eigenerklärung ab und reicht den entsprechenden Nachweis ein.

Im Falle der Bietergemeinschaft ist der Nachweis durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass ein Nachfordern eines unzureichenden Versicherungsnachweises unzulässig ist und zum
Ausschluss des Angebots von der Wertung führt.
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4.2 Eigenerklärung zur Versicherungspflicht  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein entsprechender Nachweis der

Variante a) bestehenden Versicherung

ODER

Variante b) ein Nachweis der Versicherung, dass zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns eine entsprechende Versicherung in
ausreichender Höhe bestehen wird

ist dem Teilnahmeantrag beigefügt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

4.3 Eigenerklärung zur Versicherung  [Mussangabe]

Der Bieter / Die Bietergemeinschaft / Der Bewerber / Die Bewerbergemeinschaft bestätigt, dass ______________.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung wie vor beschrieben von jedem Bieter/ Mitglied der
Bietergemeinschaft/ Bewerber / Mitglied der Bewerbergemeinschaft bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe besteht und zum
Nachweis ist die Versicherungsbestätigung dem Angebot beigefügt. (Variante a))  (0)
[    ]  Der Bieter / Die Bietergemeinschaft / Der Bewerber / Die Bewerbergemeinschaft ist in der Lage, im Falle der Auftragserteilung,
für den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine wie vor beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
abzuschließen und eine entsprechende Versicherungsbestätigung ist dem Angebot beigefügt. (Variante b))  (0)

Nur eine Antwort wählbar

5 Verpflichtungserklärung zu qualifizierten Nachunternehmen 

5.1 Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer  

Sofern der Bewerber/ Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen Unternehmens
(qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben, wofür er die Kapazitäten des qualifizierten Nachunternehmers in
Anspruch nehmen will. Entsprechende Nachweise sind für den qualifizierten Nachunternehmer in dem Umfang vorzulegen, wie sie
für den Bewerber / Bieter vorzulegen wären. Außerdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklärung dieses
qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt
werden. Nachunternehmer, die der Bewerber für die Auftragsausführung einsetzen will, deren Kapazitäten er zum Nachweis seiner
Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, müssen in diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Hierzu werden entsprechende Formblätter zur Verfügung gestellt.

5.2 Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Nimmt das Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer)
in Anspruch (Eignungsleihe) und wurden entsprechende ausgefüllte Formblätter

- Formblatt B.IV.1. - Eigenerklärung Ausschlussgründe
- Formblatt B.IX.1. -Verpflichtungserklärung von qualifizierten Nachunternehmern

als Anlage bereitgestellt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

6 Erklärung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitäten  

6.1 Erklärung erforderliche Kapazitäten  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter/die Bietergemeinschaft erklärt, dass er über die erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Kapazitäten verfügt, um
seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen (auch) aus diesem Auftrag ordnungsgemäß nachzukommen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

7 TNW - Erklärungen zur wirtschaftlichen Lage allgemein u.spezifisch 
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7.1 Eigenerklärung zu Umsatz 

7.1.1 Umsatz  

Umsatz des Bewerbers /der Bewerbergemeinschaft in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren der erzielt wurde, d.h. für
die Geschäftsjahre, welche in den Jahren [2022, 2023, 2024] abgeschlossen wurden.

Die Umsätze aller Mitglieder einer Bieter-/Bewerbergemeinsch aft werden von der Vergabestelle addiert.

7.1.2 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2022

7.1.3 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2022

7.1.4 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023

7.1.5 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2023

7.1.6 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2024

7.1.7 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2024

7.1.8 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2022

7.1.9 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2022

7.1.10 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023

7.1.11 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2023

7.1.12 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2024

7.1.13 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2024

7.2 Eigenerklärung zur Mitarbeiteranzahl 

7.2.1 Mitarbeiteranzahl 

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl des Bewerbers/ der Bewerbergemeinschaft ist sowohl im Gesamten als auch spezifisch für
vergleichbare Leistungen anzugeben.
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7.2.2 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2022

7.2.3 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2022

7.2.4 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2023

7.2.5 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2023

7.2.6 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2024

7.2.7 Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft  [Mussangabe]

Bewerber / Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2024

7.2.8 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2022

7.2.9 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2022

7.2.10 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2023

7.2.11 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2023

7.2.12 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2024

7.2.13 Ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft 

Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2024

8 Erklärungen zu Referenzen 
Gewichtung: 100,00%

8.1 Information zur Technischen Leistungsfähigkeit 

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit sind mit dem Angebot Referenzprojekte anzugeben, die
erkennen lassen, dass der Bewerber zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung im Hinblick auf Art und Umfang in der Lage ist.

Mindestanforderungen an die Referenzen:
Es ist mindestens 1 Referenz über vergleichbare Leistungen über arbeitsmedizinische Betreuung aus den letzten 3 Jahren
(01.01.2022 bis Datum der Angebotsabgabe) einzureichen. Referenzen, die vor dem benannten Zeitraum beginnen sind zulässig,
sofern Sie mindestens 3 Monate in den benannten Referenzzeitraum hinein reichen.
Z.B. Beginn Januar 2020 und Vertragsende 30.03.2022.

Mit der einzureichenden Referenz ist

• Mindestens 1 Referenz über Aufträge in Zusammenarbeit mit einem Nahverkehrsbetrieb
und
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• Mindestens 1 Referenz über Aufträge, welche ASA-Sitzungen und Betriebsbegehungen beinhalten

nachzuweisen.

Die Mindestanforderungen werden auch dann als erfüllt betrachtet, wenn 1 eingereichte Referenz beide genannten Anforderungen
erfüllt.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu Ihren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.
Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss führen.

Sollten Sie eine Bewerbergemeinschaft sein oder sich einer Eignungsleihe bei einem anderen Unternehmen bedienen, so sind
diese Angaben für weitere Mitglieder der Bewerbergemeinschaft oder eignungsgebenden Unternehmen unter
"Bewerbergemeinschaft/Eig nungsleihe" anzugeben.

Die Beantwortung der Fragen ist bei einer Eignungsleihe oder Bewerbergemeinschaft verpflichtend.
Eine Nichtbeantwortung kann zum Ausschluss führen.

8.2 Referenzen Bieter/ Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft 
Gewichtung: 50,00%

8.2.1 Bewerber/ Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft - Referenz 1 
Gewichtung: 16,67%

8.2.1.1 Mindestanforderung an Referenz  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erfüllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.2.1.2 Referenzinhaber  [Mussangabe]

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.1.3 Auftraggeber (Referenzgeber)  [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.1.4 Leistungszeitraum  [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 - 07/2023" oder "Juni 2022- Juli 2023")

Der Auftrag wurde durchgeführt von ______ bis ______.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.1.5 Auftragsdauer  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 5
Mindestbewertung: 1 Punkte

Die Laufzeit der Referenz beträgt __________________.

Information: Zur Auswahl der Bewerber für die nächste Verfahrensrunde werden die Referenzen bewertet.
Es wird die Referenz mit der längsten Vertragslaufzeit für arbeitsmedizinische Betreuung eines Nahverkehrsunternehmens je Bieter
zur Bewertung herangezogen.

Bei Punktgleichstand zwischen den Bietern erfolgt die Auswahl per Los.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt bis zu einem Jahr (Laufzeit bis 12 Monate).  (1)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 1 Jahr bis zu 2 Jahre (Laufzeit 12 bis 24 Monate).  (2)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 2 Jahre bis zu 3 Jahre (Laufzeit 24 bis 36 Monate).  (3)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 3 Jahren bis zu 4 Jahre (Laufzeit ab 36 bis 48 Monate).  (4)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt über 4 Jahren (Laufzeit ab 48 Monate).  (5)

Nur eine Antwort wählbar
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8.2.1.6 Auftragsvolumen  [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.1.7 Projekttitel und Projektbeschreibung  [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.2 Bewerber/ Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft - Referenz 2 (optional) 
Gewichtung: 16,67%

8.2.2.1 Mindestanforderung an Referenz 

Ausschlusskriterium

Erfüllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.2.2.2 Referenzinhaber 

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.2.3 Auftraggeber (Referenzgeber) 

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.2.4 Leistungszeitraum 

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 - 07/2023" oder "Juni 2022- Juli 2023")

Der Auftrag wurde durchgeführt von ______ bis ______.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.2.5 Auftragsdauer 
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 5
Mindestbewertung: 1 Punkte

Die Laufzeit der Referenz beträgt __________________.

Information: Zur Auswahl der Bewerber für die nächste Verfahrensrunde werden die Referenzen bewertet.
Es wird die Referenz mit der längsten Vertragslaufzeit für arbeitsmedizinische Betreuung eines Nahverkehrsunternehmens je Bieter
zur Bewertung herangezogen.

Bei Punktgleichstand zwischen den Bietern erfolgt die Auswahl per Los.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt bis zu einem Jahr (Laufzeit bis 12 Monate).  (1)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 1 Jahr bis zu 2 Jahre (Laufzeit 12 bis 24 Monate).  (2)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 2 Jahre bis zu 3 Jahre (Laufzeit 24 bis 36 Monate).  (3)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 3 Jahren bis zu 4 Jahre (Laufzeit ab 36 bis 48 Monate).  (4)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt über 4 Jahren (Laufzeit ab 48 Monate).  (5)

Nur eine Antwort wählbar

8.2.2.6 Auftragsvolumen 

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.
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8.2.2.7 Projekttitel und Projektbeschreibung 

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.3 Bewerber/ Mitglied 1 Bewerbergemeinschaft - Referenz 3 (optional) 
Gewichtung: 16,67%

8.2.3.1 Mindestanforderung an Referenz 

Ausschlusskriterium

Erfüllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.2.3.2 Referenzinhaber 

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.3.3 Auftraggeber (Referenzgeber) 

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.3.4 Leistungszeitraum 

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 - 07/2023" oder "Juni 2022- Juli 2023")

Der Auftrag wurde durchgeführt von ______ bis ______.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.3.5 Auftragsdauer 
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 5
Mindestbewertung: 1 Punkte

Die Laufzeit der Referenz beträgt __________________.

Information: Zur Auswahl der Bewerber für die nächste Verfahrensrunde werden die Referenzen bewertet.
Es wird die Referenz mit der längsten Vertragslaufzeit für arbeitsmedizinische Betreuung eines Nahverkehrsunternehmens je Bieter
zur Bewertung herangezogen.

Bei Punktgleichstand zwischen den Bietern erfolgt die Auswahl per Los.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt bis zu einem Jahr (Laufzeit bis 12 Monate).  (1)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 1 Jahr bis zu 2 Jahre (Laufzeit 12 bis 24 Monate).  (2)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 2 Jahre bis zu 3 Jahre (Laufzeit 24 bis 36 Monate).  (3)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 3 Jahren bis zu 4 Jahre (Laufzeit ab 36 bis 48 Monate).  (4)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt über 4 Jahren (Laufzeit ab 48 Monate).  (5)

Nur eine Antwort wählbar

8.2.3.6 Auftragsvolumen 

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.2.3.7 Projekttitel und Projektbeschreibung 

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.
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8.3 Referenzen Bewerbergemeinschaft /Eignungsleihe 
Gewichtung: 50,00%

8.3.1 Referenzen bei Bewerbergemeinschaft/Eign ungsleihe 

Sollten Sie eine Bewerbergemeinschaft sein oder sich einer Eignungsleihe bei einem anderen Unternehmen bedienen, so sind hier
die Angaben für weitere Bewerber der Gemeinschaft oder eignungsgebenden Unternehmen zu machen.

Die Mindestkriterien für die Referenzen gelten auch hier.

Die Beantwortung der Fragen ist bei einer Eignungsleihe oder Bietergemeinschaft verpflichtend.
Eine Nichtbeantwortung kann zum Ausschluss führen.

Sollte mehr Platz für weitere Referenzen oder Bewerber benötigt werden, kontaktieren Sie uns über die Nachrichtenfunktion auf
dieser Plattform. Wir passen dann die Struktur entsprechend an.

8.3.2 ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft - Referenz 1 
Gewichtung: 16,67%

8.3.2.1 Mindestanforderung an Referenz 

Ausschlusskriterium

Erfüllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.3.2.2 Referenzinhaber 

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.2.3 Auftraggeber (Referenzgeber) 

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.2.4 Leistungszeitraum 

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 - 07/2023" oder "Juni 2022- Juli 2023")

Der Auftrag wurde durchgeführt von ______ bis ______.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.2.5 Auftragsdauer 
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 5
Mindestbewertung: 1 Punkte

Die Laufzeit der Referenz beträgt __________________.

Information: Zur Auswahl der Bewerber für die nächste Verfahrensrunde werden die Referenzen bewertet.
Es wird die Referenz mit der längsten Vertragslaufzeit für arbeitsmedizinische Betreuung eines Nahverkehrsunternehmens je Bieter
zur Bewertung herangezogen.

Bei Punktgleichstand zwischen den Bietern erfolgt die Auswahl per Los.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt bis zu einem Jahr (Laufzeit bis 12 Monate).  (1)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 1 Jahr bis zu 2 Jahre (Laufzeit 12 bis 24 Monate).  (2)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 2 Jahre bis zu 3 Jahre (Laufzeit 24 bis 36 Monate).  (3)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 3 Jahren bis zu 4 Jahre (Laufzeit ab 36 bis 48 Monate).  (4)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt über 4 Jahren (Laufzeit ab 48 Monate).  (5)

Nur eine Antwort wählbar
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8.3.2.6 Auftragsvolumen 

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.2.7 Projekttitel und Projektbeschreibung 

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.3 ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft - Referenz 2 (optional) 
Gewichtung: 16,67%

8.3.3.1 Mindestanforderung an Referenz 

Ausschlusskriterium

Erfüllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.3.3.2 Referenzinhaber 

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.3.3 Auftraggeber (Referenzgeber) 

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.3.4 Leistungszeitraum 

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 - 07/2023" oder "Juni 2022- Juli 2023")

Der Auftrag wurde durchgeführt von ______ bis ______.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.3.5 Auftragsdauer 
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 5
Mindestbewertung: 1 Punkte

Die Laufzeit der Referenz beträgt __________________.

Information: Zur Auswahl der Bewerber für die nächste Verfahrensrunde werden die Referenzen bewertet.
Es wird die Referenz mit der längsten Vertragslaufzeit für arbeitsmedizinische Betreuung eines Nahverkehrsunternehmens je Bieter
zur Bewertung herangezogen.

Bei Punktgleichstand zwischen den Bietern erfolgt die Auswahl per Los.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt bis zu einem Jahr (Laufzeit bis 12 Monate).  (1)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 1 Jahr bis zu 2 Jahre (Laufzeit 12 bis 24 Monate).  (2)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 2 Jahre bis zu 3 Jahre (Laufzeit 24 bis 36 Monate).  (3)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 3 Jahren bis zu 4 Jahre (Laufzeit ab 36 bis 48 Monate).  (4)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt über 4 Jahren (Laufzeit ab 48 Monate).  (5)

Nur eine Antwort wählbar

8.3.3.6 Auftragsvolumen 

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.
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8.3.3.7 Projekttitel und Projektbeschreibung 

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.4 ggf. Mitglied 2 Bewerbergemeinschaft - Referenz 3 (optional) 
Gewichtung: 16,67%

8.3.4.1 Mindestanforderung an Referenz 

Ausschlusskriterium

Erfüllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.3.4.2 Referenzinhaber 

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgeführt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.4.3 Auftraggeber (Referenzgeber) 

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben möchten.
Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers
- Anschrift
- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.4.4 Leistungszeitraum 

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgeführten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 - 07/2023" oder "Juni 2022- Juli 2023")

Der Auftrag wurde durchgeführt von ______ bis ______.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.4.5 Auftragsdauer 
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 5
Mindestbewertung: 1 Punkte

Die Laufzeit der Referenz beträgt __________________.

Information: Zur Auswahl der Bewerber für die nächste Verfahrensrunde werden die Referenzen bewertet.
Es wird die Referenz mit der längsten Vertragslaufzeit für arbeitsmedizinische Betreuung eines Nahverkehrsunternehmens je Bieter
zur Bewertung herangezogen.

Bei Punktgleichstand zwischen den Bietern erfolgt die Auswahl per Los.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt bis zu einem Jahr (Laufzeit bis 12 Monate).  (1)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 1 Jahr bis zu 2 Jahre (Laufzeit 12 bis 24 Monate).  (2)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 2 Jahre bis zu 3 Jahre (Laufzeit 24 bis 36 Monate).  (3)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt 3 Jahren bis zu 4 Jahre (Laufzeit ab 36 bis 48 Monate).  (4)
[    ]  Die Vertragslaufzeit der Referenz beträgt über 4 Jahren (Laufzeit ab 48 Monate).  (5)

Nur eine Antwort wählbar

8.3.4.6 Auftragsvolumen 

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.

8.3.4.7 Projekttitel und Projektbeschreibung 

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekräftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss führen.
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9 Erklärungen zu eingesetztem Personal 

9.1 Betriebsarzt/ Betriebsärztin 
Gewichtung: 0,00%

9.1.1 Berufsausbildung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Das eingesetzte Personal verfügt über ein abgeschlossenes Studium, welches zur Ausübung der Tätigkeit als
Betriebsarzt/Betriebsärzt in ermächtigt.

Nachweis der Approbationsurkunde erforderlich. Diese ist dem Teilnahmeantrag als Kopie beigelegt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

9.1.2 Tabellarischer Lebenslauf  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein tabellarischer, beruflicher Lebenslauf des als Betriebsarztes/Betriebsär ztin eingesetzten Personals ist dem Teilnahmeantrag
beigefügt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

9.1.3 Weiterbildung/ Zusatzqualifikationen  [Mussangabe]

Verfügt das eingesetzte Personal über Fort- bzw. Weiterbildungen und Qualifizierungen oder Spezialisierungen sind diese dem
Teilnahmeantrag als Kopie beizulegen.

Sofern vorhanden sind diese Dokumente dem Teilnahmeantrag als Kopie beigelegt?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

9.2 Stellvertretung Betriebsarzt/ Betriebsärztin 
Gewichtung: 0,00%

9.2.1 Berufsausbildung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Das eingesetzte Personal verfügt über ein abgeschlossenes Studium, welches zur Ausübung der Tätigkeit als
Betriebsarzt/Betriebsärzt in ermächtigt.

Nachweis der Approbationsurkunde erforderlich. Diese ist dem Teilnahmeantrag als Kopie beigelegt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

9.2.2 Tabellarischer Lebenslauf  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein tabellarischer, beruflicher Lebenslauf des als Betriebsarztes/Betriebsär ztin eingesetzten Personals ist dem Teilnahmeantrag
beigefügt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

9.2.3 Weiterbildung/ Zusatzqualifikationen  [Mussangabe]

Verfügt das eingesetzte Personal über Fort- bzw. Weiterbildungen und Qualifizierungen oder Spezialisierungen sind diese dem
Teilnahmeantrag als Kopie beizulegen.

Sofern vorhanden sind diese Dokumente dem Teilnahmeantrag als Kopie beigelegt?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Nein  (0)
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Nur eine Antwort wählbar

10 KMU 

10.1 Kleines oder mittleres Unternehmen  [Mussangabe]

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgröße an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tätige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tätige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tätige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
Großunternehmen über 249 tätige Personen oder über 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein ____________.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Kleinstunternehmen  (0)
[    ]  Kleines Unternehmen  (0)
[    ]  Mittleres Unternehmen  (0)
[    ]  Großunternehmen  (0)

Nur eine Antwort wählbar
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